Forderrichtlinie Wald und Forstwirtschaft

Richtlinie
des Sachsischen Staatsministeriums
fir Umwelt und Landwirtschaft
zur Férderung der naturnahen Waldbewirtschaftung, forstwirtschaftlicher
Zusammenschliusse und der Erstaufforstung
im Freistaat Sachsen
(Forderrichtlinie Wald und Forstwirtschaft — FRL WuF/2023)

Vom 20. Juni 2023

Teil 1
ELER-finanzierte Vorhaben

A.
Zuwendungszweck und Rechtsgrundlagen

Der Freistaat Sachsen gewéhrt in der Forderperiode 2023-2027 auf der Grundlage des jeweils geltenden GAP-
Strategieplans der Bundesrepublik Deutschland nach MaBgabe dieser Fdrderrichtlinie sowie unter Beachtung der in
Anlage 1 aufgezahlten Bestimmungen der Européischen Union fir den Européischen Landwirtschaftsfonds fur die
Entwicklung des l&andlichen Raums (ELER) Zuwendungen fir die Erhaltung und Verbesserung der Lebensfahigkeit
und vielfaltigen Funktionen von Waldern.

Gegenstand der Fdrderung ist die Einrichtung und Verbesserung von Anlagen zur Friiherkennung von Waldbranden
sowie von Loschwasserentnahmestellen.

Ein Rechtsanspruch der Begunstigten auf Gewahrung der Zuwendung besteht nicht. Vielmehr entscheidet die
Bewilligungsbehdrde aufgrund ihres pflichtgemaBen Ermessens im Rahmen der verfligbaren Haushaltsmittel nach
MaBgabe dieser Richtlinie.

B.
Voraussetzungen der Férderung

.
Allgemeine Voraussetzungen der Férderung

1.  Beginn der Férderfahigkeit der Ausgaben

Ausgaben, die von den Begunstigten ab dem 1. Januar 2023 gezahlt wurden, kommen fUr die Férderung in
Betracht.

2. Vorhabenbeginn

2.1 Zuwendungen dirfen nur fir solche Vorhaben bewilligt werden, die vor Antragstellung noch nicht begonnen
worden sind.

2.2 Als Vorhabenbeginn gilt der Beginn der Tatigkeiten beziehungsweise der Bauarbeiten fur die Investition oder
die erste rechtsverbindliche Verpflichtung, die das Vorhaben oder die Tatigkeit unumkehrbar macht.
MaBgebend ist der friheste dieser Zeitpunkte. Vorarbeiten und Planungsleistungen (zum Beispiel die
Einholung von Genehmigungen und die Erstellung von Durchfiihrbarkeitsstudien) gelten nicht als Beginn der
Arbeiten oder der Tatigkeit.

3. Férderfahige Ausgaben

3.1 Die férderfahigen Ausgaben beziehen sich auf das Vorhaben. Voraussetzung fir die Anerkennung ist die
Einhaltung der Grundsatze von Wirtschaftlichkeit, Wirksamkeit und Sparsamkeit. Es werden nur Ausgaben
anerkannt, die ihrer Hohe nach angemessen sind.

3.2 Durchfuhrbarkeitsstudien zahlen zu den férderfahigen Ausgaben, auch wenn aufgrund ihrer Ergebnisse keine
Ausgaben getétigt werden.

3.3 Die Umsatzsteuer gehort, soweit sie nicht als Vorsteuer nach nationalem Recht rlickerstattet wird, zu den
férderféhigen Ausgaben, sofern in dieser Richtlinie keine abweichenden Regelungen getroffen wurden.

4. Nicht forderfahige Investitionen
Die nicht férderfahigen Ausgaben sind der Anlage 3 zu enthehmen.
5. Forderausschliisse
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Die Férderung ist ausgeschlossen, wenn dasselbe Vorhaben bereits mit Mitteln aus dem ELER finanziert
wurde und noch einer Zweckbindung unterliegt.

Weitere Férderausschlisse sind im Teil 1 Buchstabe B Ziffer Il Nummer 1.3 dieser Férderrichtlinie geregelt.
Zuverlassigkeit der Beglinstigten

Zuwendungen werden nur an zuverlassige Beguinstigte gewahrt.

Die Zuverléssigkeit der Begunstigten ist grundsatzlich anzunehmen, soweit der Behdrde im Zeitpunkt der

Bewilligung keine tatsachlichen Anhaltspunkte bekannt sind, dass eine ordnungsgeméBe Verwendung der
Mittel nicht gewahrleistet ist.

Anhaltspunkte daflr, dass eine Zuverlassigkeit nicht gegeben ist, liegen insbesondere vor, wenn der
Bewilligungsbehérde Hinweise vorliegen,

a) dass gegen die Beglinstigten ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des
Subventionsbetrugs oder eines anderen Vermdgensdelikts anhangig ist,

b) dass gegen die Begiinstigten eine rechtskraftige Verurteilung, Strafbefehl oder Einstellung gegen
Auflagen wegen eines Vermdgensdelikts erfolgte,

c) dass gegen die Begiinstigten eine Untersagung nach § 35 der Gewerbeordnung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 22. Februar 1999 (BGBI. | S. 202), die zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom
27. Dezember 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 438) geéndert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung,
vorliegt,

d) sofern die Beglinstigten Trager eines Unternehmens sind, das Unternehmen nicht seinen gesamten
Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Beitrdgen zur Sozialversicherung nachgekommen ist,

e) dass gegen die Beglnstigten oder eine juristische Person, an der sie beteiligt sind, ein Antrag auf
Durchflihrung eines Verfahrens nach der Insolvenzordnung vom 5. Oktober 1994 (BGBI. | S. 2866), die
zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 15. Juli 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 236) geéndert worden ist, in der
jeweils geltenden Fassung, gestellt wurde oder ein solches Verfahren stattfindet,

f) die ansonsten gegen eine Zuverlassigkeit der Beglnstigten sprechen (zum Beispiel Forderausschluss
wegen Vorlage falscher Nachweise oder Ubermittlung eines Verdachts auf Subventionsbetrug an die
Staatsanwaltschaft).

Die Zuverlassigkeit ist nicht gegeben, wenn offene Forderungen des Freistaates Sachsen gegen die

Beglinstigten bestehen. Uber Ausnahmen entscheidet die Bewilligungsbehérde.

Ergeben sich nach der Bewilligung tatsachliche Anhaltspunkte, dass eine ordnungsgemanie Verwendung nicht

gesichert ist, kdnnen die Zuwendung widerrufen und bereits gezahlte Betréage zurlickgefordert werden.

Gesicherte Gesamtfinanzierung
Zuwendungen werden nur flr Vorhaben gewahrt, deren Gesamtfinanzierung gesichert ist.
Vermeidung von Uberfinanzierung und unzulissiger Kumulierung

Einnahmen sowie Mittel privater und 6ffentlicher Dritter, die die Beglinstigten zweckgebunden und dauerhaft
fur die Finanzierung des Vorhabens erhalten, sind zur Finanzierung des Vorhabens zu verwenden.

Einnahmen sowie Mittel privater Dritter (wie zum Beispiel Teilnehmerbeitrage, Spenden,
Versicherungsleistungen) und Mittel éffentlicher Dritter, die die einschlagigen Beihilfehdchstintensitaten und
Beihilfehdchstbetrage beziehungsweise die Héchstintensitaten und Héchstbetrage der Verordnung (EU)
2021/2115 nicht Uberschreiten, werden zur Finanzierung des Eigenanteils verwendet.

Mittel 6ffentlicher Dritter, die die einschlagigen Hbchstintensitaten und Héchstbetrage Gberschreiten, sind von
der Zuwendung abzuziehen.

Die den Eigenanteil Uberschreitenden Einnahmen sowie Mittel privater und éffentlicher Dritter reduzieren die
Zuwendung.

Dauerhaftigkeit (Zweckbindungsfrist)

Fir ein Vorhaben, das Investitionen beinhaltet, betragt die Zweckbindungsfrist finf Jahre.

Der Fristlauf beginnt mit dem Datum des Endfestsetzungsbescheides.

Beachtung von Beihilferecht

Soweit es sich bei den Zuwendungen um staatliche Beihilfen im Sinne des Artikels 107 Absatz 1 des Vertrags
Uber die Arbeitsweise der Europaischen Union handelt, werden diese nach MaBgabe und unter Einhaltung der
Voraussetzungen der Verordnung (EU) 2022/2472 in der jeweils geltenden Fassung, gewahrt. Die Vorhaben
werden dabei auf der Grundlage des Artikels 43 der Agrarfreistellungsverordnung durchgefihrt.

Soweit die Zuwendung auf der Grundlage der Agrarfreistellungsverordnung gewahrt wird, sind Unternehmen
in Schwierigkeiten im Sinne des Artikels 2 Nummer 59 der Agrarfreistellungsverordnung sowie Unternehmen,
die einer Rickforderungsanordnung aufgrund eines frilheren Beschlusses der Kommission zur Feststellung
der Unzulassigkeit einer von demselben Mitgliedstaat gewahrten Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem
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Binnenmarkt nicht nachgekommen sind, von einer Férderung ausgeschlossen.

10.3 Im Anwendungsbereich der Agrarfreistellungsverordnung gilt die Pflicht zur Veréffentlichung von
Einzelbeihilfen, die einen bestimmten Schwellenwert Gberschreiten.

10.4 Erganzende oder von dieser Richtlinie abweichende Regelungen, die sich aus den jeweils einschlagigen
beihilferechtlichen Grundlagen ergeben, sind bei Zuwendungen, bei denen es sich um staatliche Beihilfen
handelt, vorrangig zu beachten.

11. Einhaltung 6ffentlicher Vergabevorschriften und Ausschluss von Interessenkonflikten

11.1 Das Vorhaben muss mit den Vorschriften der Union sowie den nationalen Vorschriften tber die &ffentliche
Auftragsvergabe, sofern die Beglinstigten als 6ffentliche Auftraggeber zu deren Einhaltung gesetzlich
verpflichtet sind, in Einklang stehen.

11.2 Offentliche Auftraggeber sind verpflichtet, auch bei Auftragen, die nicht oder nur teilweise den Vorschriften der
offentlichen Auftragsvergabe unterliegen, die Grundsatze der Transparenz, der Gleichbehandlung und das
Diskriminierungsverbot zu beachten, wenn der beabsichtigte Auftrag fir den Binnenmarkt relevant ist.
Binnenmarktrelevanz ist zu bejahen, wenn der Auftrag flir Wirtschaftsteilnehmer in anderen Mitgliedstaaten
von eindeutigem Interesse ist. Binnenmarktrelevante Auftrage sind 6ffentlich bekannt zu machen und unter
Beachtung des Diskriminierungsverbots zu vergeben.

11.3 Fir die Personen, die mit der Durchfihrung der Auftragsvergabe betraut werden, ist auszuschlieBen, dass ein
Interessenkonflikt vorliegt.

12. Transparenz

Bei Vorhaben, die aus Mitteln des ELER finanziert werden, verdffentlicht der Freistaat Sachsen aufgrund von
Artikel 98 der Verordnung (EU) 2021/2116 und der Artikel 58 sowie Artikel 59 der Durchfihrungsverordnung
(EU) 2022/128 die Informationen zu Namen und Gemeinde der Beglinstigten, gegebenenfalls einschlieBlich
der Informationen Uber Gruppen, denen die Beglinstigten geman Artikel 59 Absatz 4 der Verordnung (EU)
2021/2116 angehdren, den Vorhabenscode, vorhabensbezogen das spezifischem Ziel, Anfangs- und
Enddatum, die Betrage fiir den ELER einschlieBlich der Kofinanzierung sowie die entsprechenden
Gesamtbetrage einschlieBlich des EU-Gesamtbetrages.

13. Kommunikations- und SichtbarkeitsmaBnahmen

Es sind Kommunikations- und SichtbarkeitsmaBnahmen einzuhalten, um den Beitrag des ELER und somit den
Beitrag der EU zur Unterstiitzung der Vorhaben besser bekannt zu machen.

Die EU behélt sich vor, das von den Beglinstigten zu erstellende Kommunikations- und Sichtbarkeitsmaterial
zu verwenden. Die Beglinstigten erteilen im Forderantrag der EU eine unentgeltliche, nichtausschlieBliche und
unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung solchen Materials und jedweder damit zusammenhangender bereits
bestehender Rechte.

.
Besondere Voraussetzungen der Férderung

1. Einrichtung und Verbesserung von Anlagen zur Fritherkennung von Waldbrdnden sowie von
Léschwasserentnahmestellen
Forderfahig sind:
1.1 die Errichtung (Neu- und Ausbau) und Verbesserung (technische Weiterentwicklung) vonautomatischen
Waldbrandfriiherkennungssystemen (AWFS),
1.2 der Neubau von Brunnen, Zisternen oder sonstigen Léschwasserentnahmestellen unter Beachtung von
Naturschutzbelangen, einschlieBlich des notwendigen Anschlusses an das LKW-befahrbare StraBen- und
Wegenetz und sonstiger flr die Nutzung notwendiger Infrastruktur, sowie naturschutzgerechte Sanierung und
DIN-konforme Ertlichtigung von bestehenden Brunnen, Zisternen, Léschwasserteichen und -entnahmestellen,
einschlieBlich des notwendigen Anschlusses an das LKW-befahrbare StraBen- und Wegenetz
(Léschwasserentnahmestellen).
1.3 Von der Férderung ausgeschlossen sind
a) Wartung, Unterhaltung und Ersatzbeschaffung, wobei Investitionen zur Verbesserung des technischen
Standards und die Grundinstandsetzung nicht als Unterhaltung beziehungsweise Ersatzbeschaffung
gelten;

b) Léschwasserentnahmestellen, die aufgrund ihrer Lage (zum Bespiel innerhalb von Siedlungen) nicht
primér dem Waldbrandschutz dienen.

2.  Art der Unterstiitzung

Als Projektférderung werden Zuschiisse in Form einer Anteilfinanzierung als Erstattung férderfahiger
Ausgaben gewahrt.
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3. Begilnstigte

Begtinstigte sind die fir die Waldbrandiberwachung und den Waldbrandschutz zustandigen
Gebietskérperschaften sowie von ihnen beauftragte Kommunen, Zweckverbande oder
Verwaltungsgemeinschaften.

4. Forderfahige Ausgaben
Neben den in Teil B Ziffer | Nummer 3 geregelten Grundsétzen gelten folgende Ausgaben als férderfahig:

a) Fachplanungen und Gutachten (zum Beispiel projektbezogene Ausflihrungsplanungen oder
Statiknachweise),

b) Ingenieurleistungen zur Bauleitung und Baulberwachung,

¢) Errichtung und Modernisierung von unbeweglichem Vermdgen, das hei3t Bauausfiihrung sowie
Beschaffung und Einrichtung der technischen Systeme (zum Beispiel Kameras, Hard- und Software,
Wasserbehalter und -anschlisse einschlieBlich des notwendigen Anschlusses an das LKW-befahrbare
StraBen-/Wegenetz),

d) landschaftspflegerische BegleitmaBnahmen,

e) Erwerb oder die Nutzung von Grundstlicken (zum Beispiel Summe der Pacht- oder Mietkosten bis zum
Ende der Zweckbindung), auf denen das Vorhaben umgesetzt wird, bis zu einer Héhe von 10 Prozent der
forderfahigen Gesamtausgaben.

5.  Forderkriterien
a) Das Vorhaben findet auf Flachen im Freistaat Sachsen statt.

b) Das Vorhaben findet auf einer Flache statt, die in einem Waldbrandschutzplan enthalten ist und steht mit
diesem im Einklang.

c) Das Vorhaben wird in Gebieten mit Waldbrandgefahrenklasse A oder B oder auBerhalb dieser Gebiete,
wenn eine erhdhte Gefahrdungslage fiir Waldbrande in einem Waldbrandschutzplan oder im Einzelfall
durch eine zustandige Stelle des Landes oder der Landkreise festgestellt wurde, umgesetzt.

d) Fudr Léschwasserentnahmestellen gilt: Der Landkreis oder die kreisfreie Stadt bestatigt in einer
brandschutzfachlichen Stellungnahme, dass

— die Planung die feuerwehrtechnischen Anforderungen und die einschlagigen DIN-Vorschriften 14 210
(kiinstlich angelegte Loéschwasserteiche), DIN 14 220 (Léschwasserbrunnen) oder 14 230
(unterirdische Léschwasserbehalter) erfullt,

— das Vorhaben aus Sicht des Brandschutzes sinnvoll und angemessen ist,

— das Vorhaben mit einem regionalen Waldbrandschutzplan oder Waldbrandschutzkonzept im Einklang
steht.

e) Standorte von Uberwachungskameras oder Léschwasserentnahmestellen miissen im Eigentum der
Beglnstigten stehen oder die Nutzung durch Vereinbarungen mit dem Grundstlickseigentiimer (zum
Beispiel Gestattungs- oder Pachtvertrag) mindestens flir die Dauer der Zweckbindung gesichert sein.

f)  Vorlage naturschutzrechtlicher, wasserrechtlicher und sonstiger 6ffentlich-rechtlicher Genehmigungen, die
fir eine Durchflhrung des Vorhabens erforderlich sind.

6. Betrdge und Hohe der Férderung
a) Der Fordersatz betragt 75 Prozent der férderfahigen Gesamtausgaben.

b) Die Untergrenze (Bagatellgrenze) fir die Bewilligung betragt 5 000 Euro Zuwendung je Vorhaben
(Férderantrag).

C.
Verfahren

l.
Antragsverfahren

1. Antrags- und Bewilligungsbehdérde ist der Staatsbetrieb Sachsenforst.

2. Antrage auf Férderung sind ausschlieBlich in digitaler Form zu stellen. Der Zugang zur Internetantragstellung
ist zu finden unter https://www.lsng.de/WuF2023.

3.  Stichtage fur das Einreichen von Férderantragen sind der 31. Mé&rz und der 31. Oktober des jeweiligen
Kalenderjahres.
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Il
Bewilligungsverfahren

Bewilligungen werden durch Bescheid gewéahrt.
2. Der Bewilligungsbescheid ergeht unter dem Vorbehalt der Prifung und Festsetzung im Auszahlungsverfahren.

3. Die als Anlage 2 zu dieser Richtlinie beigefligten Nebenbestimmungen fir ELER-finanzierte Vorhaben (NBest-
ELER) sind Bestandteil des Bewilligungsbescheides.

Il
Auszahlungsverfahren

1. Die Auszahlung erfolgt nur auf Antrag und darf nur fir die im Bewilligungsbescheid genannten Vorhaben
verwendet werden. Der Auszahlungsantrag ist auf elektronischem Weg zu stellen. Der Zugang zum Portal fir
das elektronische Verfahren ist Gber die Adresse https://www.Isnq.de/WuF2023 erreichbar.

2. Werden nicht férderféahige Ausgaben beantragt, erfolgt eine Kiirzung, wenn die von der Bewilligungsbehérde
anerkannten férderfahigen Ausgaben geringer ausfallen, als diese flir den Erhalt des bewilligten
Zahlungsbetrages erforderlich sind.

3.  Teilauszahlungen sind nicht zugelassen.

4.  Die Ausgaben der Beglinstigten sind durch Rechnungen und Zahlungsnachweise zu belegen. Ist dies nicht
mdglich, so sind die Zahlungen durch gleichwertige Unterlagen zu belegen.

5. Die Bewilligungsbehdrde setzt mit Festsetzungsbescheid die Zuwendung fest und veranlasst die Auszahlung.

Iv.
Verrechnung

Offene Erstattungsbetrage aus dem Europaischen Garantiefonds fiir die Landwirtschaft oder dem Europaischen
Landwirtschaftsfonds fur die Entwicklung des l&andlichen Raums werden von allen kiinftigen Auszahlungen
abgezogen.

V.
Ablehnung, Riicknahme, Widerruf, Erstattung

1. Der Foérderantrag wird abgelehnt, wenn nicht alle Férdervoraussetzungen vorliegen, die Beglinstigten
erforderliche Unterlagen und Nachweise nicht fristgerecht erbringen.

2. Der Bewilligungsbescheid wird mit Wirkung fir die Vergangenheit zurlickgenommen oder widerrufen, wenn die
Beglnstigten vorsatzlich falsche Angaben machen oder vorsatzlich falsche Belege vorlegen.

3.  Der Bewilligungsbescheid kann ganz oder teilweise mit Wirkung fir die Vergangenheit widerrufen werden,
wenn der Zuwendungszweck oder eine mit der Zuwendung verbundene Auflage nicht oder nicht innerhalb
einer gesetzten Frist erfullt wird. Gleiches gilt, wenn die Beginstigten die Durchfihrung einer Kontrolle vor Ort
verhindert haben.

4.  Die Bewilligungsbehorde beriicksichtigt die Art, Schwere, Haufigkeit und Dauer des festgestellten VerstoBes
gegen die Bedingungen und Auflagen sowie die Héhe des finanziellen Schadens.

5.  Der Bewilligungsbescheid kann widerrufen werden, wenn mit dem Vorhaben nicht innerhalb des bewilligten
Ausflihrungszeitraums begonnen wurde. Von einem Widerruf ist abzusehen, wenn die Begunstigten die
Verzégerung nicht zu vertreten haben.

6.  Der Bewilligungsbescheid kann ganz oder zum Teil widerrufen werden, wenn die Begtinstigten oder ein
Glaubiger einen Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens stellt, ein Insolvenzverfahren gegen ihn
er6ffnet wird oder die Eréffnung mangels Masse abgelehnt oder er mit ZwangsvollstreckungsmaBnahmen
verfolgt wird.

7. Zu Unrecht gezahlte Betrage sind zurlickzuerstatten und vom Eintritt der Unwirksamkeit des Verwaltungsaktes
an mit finf Prozentpunkten Uber dem Basiszinssatz jahrlich zu verzinsen.

Das Verfahren richtet sich nach den Regelungen des § 1 des Gesetzes zur Regelung des Verwaltungsverfahrens-
und des Verwaltungszustellungsrechts fiir den Freistaat Sachsen vom 19. Mai 2010 (S4chsGVBI. S. 142), das zuletzt
durch Artikel 8 des Gesetzes vom 31. Januar 2024 (SachsGVBI. S. 83) gedndert worden ist, in Verbindung mit §§ 48
ff. des Verwaltungsverfahrensgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBI. | S. 102),
das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Juli 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 236) ge&ndert worden ist, in den jeweils
geltenden Fassungen.
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VL.
Umgehungsklausel

Die Zuwendung wird nicht gewahrt oder widerrufen und zurtickgefordert, wenn festgestellt wird, dass die
Voraussetzungen fur den Erhalt der Zuwendung kinstlich geschaffen wurden.

VII.
Hoéhere Gewalt und auBergewdhnliche Umstande

In Fallen héherer Gewalt oder auBergewdhnlicher Umsténde kann die Bewilligungsbehérde im Einzelfall auf den
Widerruf des Zuwendungsbescheides verzichten. Die Félle sind der Bewilligungsbehdrde mit entsprechenden
Nachweisen innerhalb von 15 Arbeitstagen ab dem Zeitpunkt, ab dem die Beglnstigten hierzu in der Lage sind,
mitzuteilen. Unbeschadet besonderer Umstande des Einzelfalls ist héhere Gewalt insbesondere in folgenden Fallen
anzunehmen:

a) der Tod der Begiinstigten,

b) langer andauernde Berufsunfahigkeit der Beglnstigten,

c) die Enteignung des gesamten Betriebes oder eines wesentlichen Teils davon, soweit diese Enteignung am
Tag der Einreichung des Antrags nicht vorherzusehen war,

d) eine schwere Naturkatastrophe oder ein schweres Wetterereignis, die beziehungsweise das den Betrieb
erheblich in Mitleidenschaft zieht,

e) die unfallbedingte Zerstérung von Stallgeb&uden des Betriebes,

f) eine Tierseuche, der Ausbruch einer Pflanzenkrankheit oder das Auftreten eines Pflanzenschadlings, die
beziehungsweise der den gesamten Tier- beziehungsweise Pflanzenbestand der Beglinstigten oder einen Teil
davon betrifft.

Zu den auBergewdhnlichen Umsténden kénnen insbesondere auBBergewdhnliche Wetterereignisse gehéren.

VIil.
Ubertragung der Férderung

Im Falle der Ubertrggung des Betriebes oder des geférderten Vorhabens kann von einer Riickforderung abgesehen
werden, wenn die Ubernehmenden alle Voraussetzungen fir die Gewahrung der Zuwendung fir die Dauer der
Zweckbindungsfrist erfiillen und die von der Bewilligungsbehérde geforderten Nachweise vorlegen.

Die Ubernahme ist der Bewilligungsbehérde innerhalb von 15 Arbeitstagen mitzuteilen.

Teil 2
GAK-finanzierte MaBnahmen

A.
Zuwendungszweck und Rechtsgrundlagen

I
Zuwendungszweck

Der Freistaat Sachsen gewéhrt auf der Grundlage des Rahmenplanes (GAK-Rahmenplan) in der jeweils glltigen
Fassung und nach dem GAK-Gesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juli 1988 (BGBI. | S. 1055), das
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Oktober 2016 (BGBI. | S. 2231) geadndert worden ist, in der jeweils
gultigen Fassung und nach MafBgabe dieser Richtlinie sowie unter Beriicksichtigung der nachfolgend aufgezahlten
Rechtsgrundlagen Zuwendungen fiir folgende Férdergegensténde:

1. Waldumbau (GAK-Rahmenplan 5 A 2.0) mit dem Ziel der Entwicklung stabiler, standortgerechter Walder
unter Berlcksichtigung der dkologischen und 6konomischen Leistungsfahigkeit sowie des Klimawandels,

2. Forstwirtschaftlicher Wegebau (GAK-Rahmenplan 5 B 1.0) mit dem Ziel, unzureichend erschlossene
Waldgebiete flr eine nachhaltige Bewirtschaftung, zur Pravention sowie Bewaltigung von Schadereignissen
und flr die Erholung suchende Bevélkerung zugénglich zu machen,

3.  Projektforderung fiir forstwirtschaftliche Zusammenschliisse (GAK-Rahmenplan 5 C 1.0) mit dem Ziel
der Uberwindung struktureller Nachteile, insbesondere aus Kleinflachigkeit und Besitzzersplitterung, durch
Uberbetriebliche Zusammenarbeit,
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Erstaufforstung (Neuanlage von Wald) (GAK-Rahmenplan 5 D 1.0) mit dem Ziel der Waldmehrung durch
Aufforstung aus der landwirtschaftlichen Nutzung ausscheidender oder brachliegender Flachen unter
Berlcksichtigung der Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege,

WaldschutzmaBnahmen (GAK-Rahmenplan 5 F 2.0) mit dem Ziel der Bewaltigung der durch Extremwetter
verursachten Folgen im Wald und

Bodenschonende Holzriickung (GAK-Rahmenplan 5 A 4.2.2) mit dem Ziel der Erhaltung der
Bodenfunktionen der Waldbdden.

Es sind nur Vorhaben auf im Freistaat Sachsen gelegenen Flachen beziehungsweise fir Holz aus im Freistaat
Sachsen gelegenen Waldern férderfahig.

Il
Allgemeine Rechtsgrundlagen

Der Freistaat Sachsen gewahrt finanzielle Unterstiitzung nach MaBgabe dieser Richtlinie und unter Berlicksichtigung
folgender Grundlagen in der jeweils geltenden Fassung:

1.

der Sé&chsischen Haushaltsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. April 2001 (S&chsGVBI.
S. 153), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Juni 2025 (SachsGVBI. S. 285) geédndert worden ist,
insbesondere §§ 23, 44 und 44a,

der Verwaltungsvorschriften des Sachsischen Staatsministeriums der Finanzen zur Sachsischen
Haushaltsordnung zu §§ 23, 44 und 44a der Sachsischen Haushaltsordnung vom 27. Juni 2005 (SachsABI.
SDr. S. S 226), die zuletzt durch die Verwaltungsvorschrift vom 22. November 2024 (SachsABI. S. 1434)
geandert worden sind, zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 1. Dezember 2023 (S&chsABI. SDr.
S. S 253),

des Gesetzes zur Regelung des Verwaltungsverfahrens- und des Verwaltungszustellungsrechts flir den
Freistaat Sachsen vom 19. Mai 2010 (SachsGVBI. S. 142), das durch Artikel 8 des Gesetzes vom 31. Januar
2024 (SachsGVBI. S. 83) geandert worden ist, in Verbindung mit den einschlagigen Bestimmungen —
insbesondere §§ 35 bis 50 des Verwaltungsverfahrensgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
23. Januar 2003 (BGBI. | S. 102), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Juli 2024 (BGBI. 2024 |
Nr. 236) gedndert worden ist,

des GAK-Gesetzes,
des Rahmenplanes der Gemeinschaftsaufgabe ,Verbesserung der Agrarstruktur und des Kistenschutzes*
(GAK-Rahmenplan),

Rahmenregelung der Europaischen Union fur staatliche Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in landlichen
Gebieten (ABI. C 485 vom 21.12.2022, S. 1), die zuletzt durch die Mitteilung der Kommission vom 5. Marz
2024 (ABI. C. C/2024/1902, 05.03.2024) geandert worden ist sowie

Verordnung (EU) 2023/2831 der Kommission vom 13. Dezember 2023 Gber die Anwendung der Artikel 107
und 108 des Vertrags Uber die Arbeitsweise der Européischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABI. L,
2023/2831, 15.12.2023).

Ein Rechtsanspruch der Begunstigten auf Gewahrung der Zuwendung besteht nicht. Vielmehr entscheidet die
Bewilligungsbehdrde aufgrund ihres pflichtgeméaBen Ermessens im Rahmen der verfligbaren Haushaltsmittel nach
MaBBgabe dieser Richtlinie.

1.

B.
Voraussetzungen der Férderung

.
Allgemeine Voraussetzungen

Vorhabenbeginn

a) Zuwendungen diirfen nur flr solche Vorhaben bewilligt werden, die nicht vor Antragseingang bei der
Behdrde begonnen worden sind, es sei denn, der vorzeitige MaBnahmenbeginn wurde von der Behérde
genehmigt. Deshalb sind nur diejenigen Ausgaben zuschussfahig, die auf Vertragen oder sonstigen
forderfahigen Leistungen beruhen, die nach dem Zeitpunkt der Antragstellung abgeschlossen oder
erbracht wurden. Bei Vorhaben mit im Antrag zu Grunde gelegten Ausgaben ab 100 000 Euro dirfen
Zuwendungen nur fur solche Vorhaben bewilligt werden, die noch nicht begonnen worden sind.

b) Waldumbau und Erstaufforstung:

MaBnahmen zur Fldchenrdumung und -vorbereitung sind kein férderschadlicher Vorhabenbeginn im Sinne
von Buchstabe a. Dasselbe gilt fir den Abschluss von Pflanzenanzuchtvertragen.
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c) Foérderung forstwirtschaftlicher Zusammenschliisse:

Der vorzeitige Vorhabenbeginn gilt zum 1. Januar des geplanten Ausfiihrungsjahres mit der rechtzeitigen
Antragstellung als genehmigt. Die Ausfiihrung des Vorhabens steht einer eventuellen spateren Férderung
nicht entgegen.

d) WaldschutzmaBnahmen:

WaldschutzmaBnahmen aufBBer dem Bau sowie der Unterhaltung und dem Betrieb von Holzlagerplatzen
sind spatestens sieben Tage nach Beginn und in jedem Fall vor Abschluss dem értlich zustandigen
Forstbezirk des Staatsbetriebes Sachsenforst (in der Regel dem értlich fir den Privat- und
Korperschaftswald zustéandigen Revierleiter) formlos anzuzeigen und Zeitraum, beabsichtigte MaBnahmen
und voraussichtliche Holzmenge anzugeben. Die Ausfihrung des Vorhabens steht einer spateren
Foérderung nicht entgegen. Aus der Anzeige eines Vorhabens kann kein Rechtsanspruch auf eine
Férderung abgeleitet werden.

e) Aus dem férderunschadlichen Vorhabenbeginn kann kein Rechtsanspruch auf eine Férderung abgeleitet
werden. Die Begunstigten tragen das Finanzierungsrisiko. Der férderunschadliche Vorhabenbeginn stellt
keine Zusicherung im Sinne von § 38 des Verwaltungsverfahrensgesetzes, in der jeweils geltenden
Fassung, auf Erlass eines Bewilligungsbescheids dar. Eine mégliche spatere Férderung richtet sich nach
der dann geltenden Richtlinie.

2. Beihilfenrecht
2.1 Beihilferechtliche Grundlagen

Die einzelnen Férdergegenstédnde werden auf der Grundlage der nachfolgend benannten beihilferechtlichen
Genehmigungsentscheidungen der Europdischen Kommission gewahrt, die auf der Grundlage der
Rahmenregelung der Union fur staatliche Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in 1&andlichen Gebieten
erlassen wurden. Die jeweils einschlagige beihilferechtliche ldentifikationsnummer ist im Bewilligungsbescheid
anzugeben:

a) Waldumbau, Forstwirtschaftlicher Wegebau sowie Erstaufforstung: Die Férderung erfolgt auf der
Grundlage des Beschlusses der Europaischen Kommission vom 15.11.2024 (SA.113011 (2024/N)) in
Verbindung mit (SA.103724 (2022/N), SA.59238 (2020/N), SA.47138 (2016/N) sowie SA.39954 (2014/N)
(-GAK Forsten®).

b) Forstwirtschaftliche Zusammenschliisse: Die Férderung erfolgt auf der Grundlage des Beschlusses
der Européischen Kommission vom 19.12.2023 (SA.110267 (2023/N), ,Projekt- und Investitionsférderung
far forstwirtschaftliche Zusammenschlisse®) in Verbindung mit SA.100048 (2022/N).

c) WaldschutzmaBnahmen: Die Forderung erfolgt auf der Grundlage des Beschlusses der Européischen
Kommission vom 13.12.2024 (SA.116481 (2024/N), ,Férderung von MaBnahmen zur Bewaltigung der
durch Extremwetterereignisse verursachten Folgen im Wald®) in Verbindung mit SA.112986 (2024/N),
SA.56482 (2020/N).

d) Bodenschonende Holzriickung: Die Férderung erfolgt auf der Grundlage des Beschlusses der
Europaischen Kommission vom 15.11.2024 (SA.113011 (2024/N)) in Verbindung mit SA.39954 (2014/N).

Ergé&nzende oder von dieser Richtlinie abweichende Regelungen, die sich aus den jeweils einschlagigen

beihilferechtlichen Grundlagen ergeben, sind bei Zuwendungen, bei denen es sich um staatliche Beihilfen

handelt, vorrangig zu beachten.
2.2 Investitionsbeihilfen fiir groBe Unternehmen

Investitionsbeihilfen an groBe Unternehmen sind auf die Nettomehrkosten beschrankt, die im Vergleich zur
kontrafaktischen Fallkonstellation ohne staatliche Beihilfe anfallen (,Nettomehrkosten-Ansatz®).

3. Forderausschliisse
a) Nicht férderfahige Ausgaben sind in Anlage 3 enthalten.

b) Von der Férderung ausgenommen sind der Bund und die Lander sowie juristische Personen, deren
Kapitalvermégen sich zu mindestens 25 Prozent in den Handen dieser Institutionen befindet. MaBnahmen
auf Grundstlicken im Eigentum der vorgenannten Personen sind nicht férderfahig.

¢) Von der Férderung ausgeschlossen sind MaBnahmen auf Fléachen, die den Beglinstigten zum Zwecke des
Naturschutzes unentgeltlich Gbertragen worden sind.
d) Von einer Férderung ausgeschlossen sind zudem
— Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne von Randnummer 35 Ziffer 63 der Rahmenregelung der
Union fUr staatliche Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in landlichen Gebieten, es sei denn die
Schwierigkeiten wurden bei WaldschutzmaBnahmen (auBer Bau und Betrieb von Lagerplatzen) durch
das Extremwettereignis verursacht sowie

— Unternehmen, die einer Riickforderungsanordnung aufgrund eines friiheren Beschlusses der
Europaischen Kommission zur Feststellung der Unzulassigkeit einer Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit
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mit dem Binnenmarkt nicht nachgekommen sind.

e) Weitere Férderausschlisse sind im Teil 2 Buchstabe B Ziffer Il Nummern 1 bis 5 dieser Férderrichtlinie
geregelt.

L.
Besondere Voraussetzungen der Férderung (Fordergegenstéinde)

1.  Waldumbau (Férderbereich 5 MaBnahmengruppe A Nummer 2.2 des GAK-Rahmenplanes)
1.1 Zuwendungszweck

Ziel der Férderung ist die Entwicklung stabiler, standortangepasster Walder unter Berlicksichtigung der
Okologischen und dkonomischen Leistungsfahigkeit sowie des Klimawandels.

1.2 Gegenstand der Férderung

Geférdert wird der Umbau von Reinbestanden und von nicht standortgerechten oder nicht klimatoleranten
Bestéanden in stabile Laub- und Mischbesténde sowie die Weiterentwicklung und Wiederherstellung von
naturnahen Waldgesellschaften, auch als FolgemaBnahmen in Zusammenhang mit Wurf, Bruch, Waldbrand
oder sonstigen Schadereignissen. Férderfahig sind Saat, Pflanzung und Naturverjiingung mit
standortgerechten Baum- und Straucharten einschlieBlich Kulturvorbereitung, Waldrandgestaltung, Schutz und
Sicherung der Kultur wéhrend der ersten fiinf Jahre.

1.2.1 Waldumbau

mit standortgerechten Baumarten und Waldstrauchern auBerhalb von Schutzgebieten (auBerhalb von Natura
2000-Gebieten, Naturschutzgebieten, Flachennaturdenkmalen, Nationalpark, Biospharenreservat, Nationalem
Naturmonument oder Flachen, die im Rahmen der selektiven Biotopkartierung des Freistaates Sachsen als
wertvolle Biotope kartiert wurden).

1.2.2 Verjiingung standortheimischer Baumarten und Waldstraucher

der natdrlichen Waldgesellschaften in Schutzgebieten (in Natura 2000-Gebieten, Naturschutzgebieten,
Flachennaturdenkmalen, Nationalpark, Biospharenreservat, Nationalem Naturmonument oder Flachen, die im
Rahmen der selektiven Biotopkartierung des Freistaates Sachsen als wertvolle Biotope kartiert wurden).
1.2.3 Nachbesserungen
in den ersten funf Jahren nach der Kulturbegriindung, wenn aufgrund natdrlicher Ereignisse, zum Beispiel
Frost, Trockenheit oder Uberschwemmung (nicht jedoch Wildverbiss), Ausfalle in H5he von mehr als
30 Prozent der Pflanzenzahl oder einem Hektar zusammenhangender Flache aufgetreten sind und die
Waldbesitzenden den Ausfall nicht zu vertreten haben. Ein Ausbleiben geplanter standortgerechter
Naturverjingung wird wie der Ausfall kiinstlich eingebrachter Pflanzen gewertet, wenn die einzelnen
Fehlstellen mindestens 0,2 Hektar Flache erreichen. Die Nachbesserungen sollen grundsatzlich dem
geférderten Kulturtyp entsprechen. Ausbleibende Naturverjiingung kann auch mit anderen férderfahigen
Baum- und Straucharten nachgebessert werden.

1.3 Foérderausschliisse
Von der Férderung ausgeschlossen sind:
a) die Verjiingung von Spatblihender Traubenkirsche,
b) Naturverjiingung, die Uberwiegend aus Stockausschlag hervorgegangen ist,

c) Vorhaben, bei denen Herbizide im Rahmen der Kulturvorbereitung und der Kulturpflege eingesetzt
werden.

d) Vorhaben, bei denen Wuchshdllen aus nicht biobasiertem und nicht biologisch abbaubarem Kunststoff
eingesetzt werden.

1.4 Beginstigte

a) Beglnstigt sind natiirliche Personen, Personengesellschaften, juristische Personen des privaten und
offentlichen Rechts als Besitzer von forstwirtschaftlichen Flachen sowie anerkannte forstwirtschaftliche
Zusammenschlisse und denen gleichgestellte Zusammenschliisse im Sinne des Bundeswaldgesetzes
vom 2. Mai 1975 (BGBI. | S. 1037), das zuletzt durch Artikel 112 des Gesetzes vom 10. August 2021
(BGBI. | S. 3436) geandert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung.

b) Beglnstigte, die nicht Eigentimer der Flachen sind, auf denen das beantragte Vorhaben durchgeflhrt
werden soll, missen eine Einverstandniserklarung des Grundeigentimers oder vergleichbare Nachweise
vorlegen.

1.5 Zuwendungsvoraussetzungen
a) Zuwendungen darfen nur bewilligt werden bei Verwendung von herkunftsgesichertem sowie fiir den

Standort geeignetem Vermehrungsgut. Die Bestimmungen des Forstvermehrungsgutgesetzes vom
22. Mai 2002 (BGBI. | S. 1658), das zuletzt durch Artikel 414 der Verordnung vom 31. August 2015
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(BGBI. I S. 1474) geandert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, und die Herkunftsempfehlungen
(Herkunftsgebiete und Herkunftsempfehlungen fir forstliches Vermehrungsgut im Freistaat Sachsen), in
der jeweils geltenden Fassung, sind bei jeder Saat- und PflanzmaBnahme zu beachten. In begriindeten
Einzelféllen kénnen Abweichungen von den Herkunftsempfehlungen auf Antrag zugelassen werden. Die
Herkunftsempfehlungen sind unter http://www.forsten.sachsen.de/wald/2784.htm veréffentlicht.

b) Der Waldumbau auBerhalb von Schutzgebieten ist nur bei Nutzung standortgerechter Baumarten
forderfahig. Dabei ist ein Uberwiegender Anteil (gréBer 50 Prozent) standortheimischer Baum- und
Straucharten einzuhalten, sofern diese auch fir zukiinftige Klimabedingungen und Schaderreger geeignet
sind. Die Verjingung innerhalb von Schutzgebieten ist nur bei Nutzung von Baum- und Straucharten der
natdrlichen standortheimischen Waldgesellschaft férderfahig. Das Staatsministerium fir Umwelt und
Landwirtschaft legt die férderfahigen Baum- und Straucharten fest und verdffentlicht eine Ubersicht im
Forderportal des Staatsministeriums fir Umwelt und Landwirtschaft unter der Adresse
https://www.Isnq.de/WuF2023.

c) Der Laubbaumanteil muss mindestens 40 Prozent betragen. Es miissen mindestens zwei férderfahige
Laubbaumarten an der Verjingung beteiligt sein. Waldstraucher, Wei3tanne und Eibe werden wie
Laubbdume gewertet. Der Anteil der Hauptbaumart darf 75 Prozent der Flache nicht Ubersteigen.

d) Die standortheimischen Baumarten sollen so gepflanzt werden, dass ihr iberwiegender Anteil gesichert
bleibt (z. B. mittels Gruppenpflanzung).

e) Die Flache des Vorhabens muss zusammenhangend mindestens 0,2 Hektar grof3 sein. Wenn mehrere
raumlich getrennte Teilflachen in einem Férderantrag zusammengefasst werden, gilt diese MindestgréBe
fir jede einzelne Teilflache.

f)  Naturverjliingung ist férderfahig unter folgenden Voraussetzungen:

aa) Aufgrund der Verhaltnisse ist zu erwarten, dass sich innerhalb der Zweckbindungsfrist
Naturverjingung von férderfahigen Baumarten entsprechend dem Bestandsziel auf der geplanten
Verjingungsflache etabliert.

bb) Bereits vorhandene Naturverjiingung der Zielbaumarten darf eine H6he von durchschnittlich 1,50
Meter noch nicht erreicht haben.

cc) Ist das Auflaufen férderfahiger Naturverjlingung ohne unterstitzende MaBnahmen nicht zu erwarten,
fihren die Beglinstigten solche MaBnahmen (zum Beispiel Bodenverwundung) durch.

g) Vorhandene Naturverjiingung nicht standortgerechter Baumarten darf die Etablierung der geférderten
Baum- und Straucharten nicht gefahrden.

h) Entlang von WaldauBenrandern ist ein zehn Meter breiter Waldrandstreifen einzuhalten, der zu
mindestens zwei Dritteln mit Waldstrauchern, niedrigen Waldbaumen (zum Beispiel Wildobst) oder
standortheimischen Vorwaldbaumarten (Weichlaubbaumen) verjingt wird. Bei Flachen, die einen hohen
Waldrandanteil aufweisen (z. B. schmaler Streifen am Waldrand, Feldgehdlze) kann im Einzelfall die
einzuhaltende Breite reduziert werden.

1.6 Art und Umfang, Héhe der Zuwendungen
a) Die Zuwendung wird als Festbetrag in Form eines Zuschusses gewahrt.

b) Die Festbetrage auf der Grundlage standardisierter Einheitskosten sowie die zugrundeliegenden
BezugsgréBen werden durch das Staatsministerium fir Umwelt und Landwirtschaft auf der Grundlage
einer vorab aufgestellten Kalkulation festgelegt und im Férderportal des Staatsministeriums fir Umwelt
und Landwirtschaft unter der Adresse https://www.Isng.de/WuF2023 verdffentlicht. FUr die Verjingung
standortheimischer Waldgesellschaften in Schutzgebieten werden erhéhte Festbetrdge gewahrt.

c) Die Festbetragsfinanzierung besteht aus einer flachenbezogenen Basisférderung fur Naturverjingung
einschlieBlich Flachenvorbereitung sowie einem mengenbezogenen Férderbetrag bei Saat oder
Pflanzung. Soll auf Teilen der Verjingungsflache nicht férderfahige Naturverjiingung (Uber 1,50 Meter
Durchschnittshdéhe oder nicht férderfahige Baumarten) Gbernommen werden, wird die flachenbezogene
Basisférderung um diese Anteile reduziert. Fir Beglnstigte ohne eigene forstfachliche Expertise gilt:
wurde ein Vorhaben durch ein externes privates Forstdienstleistungsunternehmen oder eine
Forstbetriebsgemeinschaft mit Forstfachpersonal geplant, wird eine Planungspauschale gewahrt.

d) Die Untergrenze (Bagatellgrenze) fur die Bewilligung betragt 2.500 Euro Zuwendung je Fdérderantrag. Far
Waldumbau ausschlieBlich durch Naturverjlingung sowie flir Nachbesserungen gefdrderter
Waldumbaukulturen betragt die Untergrenze (Bagatellgrenze) 500 Euro Zuwendung je Férderantrag.

1.7 Sonstige Zuwendungsbestimmungen
Die Zweckbindungsfrist flir Vorhaben zum Waldumbau betragt acht Jahre ab dem Tag nach der

Endauszahlung an die Begunstigten. Zum Ende der Zweckbindung muss die Bestandssituation bei
WaldumbaumaBnahmen erwarten lassen, dass die angestrebten Projekiziele erreichbar sind.

2. Forstwirtschaftlicher Wegebau (Forderbereich 5 MaBnahmengruppe B Nummer 1.2 des GAK-

http://web:3000 Fassung vom 06.11.2025 Seite 10 von 30


https://www.lsnq.de/WuF2023
https://www.lsnq.de/WuF2023

Forderrichtlinie Wald und Forstwirtschaft

Rahmenplanes)
2.1 Zuwendungszweck
Ziel ist die Verbesserung der forstwirtschaftlichen Infrastruktur, um unzureichend erschlossene Waldgebiete

far eine nachhaltige Bewirtschaftung, zur Pravention sowie Bewaltigung von Schadereignissen und fiir die
Erholung suchende Bevélkerung zugénglich zu machen.

2.2 Gegenstand der Forderung
2.2.1 Ausbau und Grundinstandsetzung von Holzabfuhrwegen,

das sind schwerlastfahige Wege (11,5 Tonnen Achslast) mit einer schwerlastfahigen Anbindung an das
offentliche StralBennetz,

2.2.2 Neubau, Ausbau und Grundinstandsetzung von Maschinenwegen,

das sind befestigte oder unbefestigte Wege, die vorrangig dem Holztransport mit Forstmaschinen sowie
anderen betrieblichen Arbeiten dienen und an das schwerlastféhige Abfuhrwegenetz oder das 6ffentliche
StralBennetz angebunden sind.

Zum Wegebau dazugehérige notwendige Anlagen, wie Durchlasse, Briicken, Ausweichstellen sowie erforderlich
werdende MaBnahmen der Landschaftspflege, des vorbeugenden Hochwasserschutzes und des Naturschutzes
gelten als Bestandteil der WegebaumafBnahme.

Werden durch eine forstwirtschaftliche WegebaumaBnahme andere BaumaBnahmen zwingend notwendig, so
kénnen diese im unabwendbar erforderlichen Umfang ebenfalls geférdert werden (Veranlassungsprinzip). Vorteile
Dritter aus FolgemaBnahmen sind durch Beitrdge angemessen zu berlcksichtigen.

2.3 Forderausschliisse
Von der Férderung ausgeschlossen sind:

a) Wege mit Uberdrtlicher Verkehrsbedeutung, Wege innerhalb vorhandener oder geplanter Siedlungs- und
Industriegebiete sowie vorrangig fir nichtforstwirtschaftliche Zwecke 6ffentlich gewidmete Wege,

b) Neubau von Holzabfuhrwegen,

¢) Wege mit Schwarz- oder Betondecke, ausgenommen im Bereich der Anbindung an eine &ffentliche
Stral3e,

d) Vorhaben die bezogen auf das ErschlieBungsgebiet zu einer Wegedichte (Holzabfuhrwege) tber 45 Ifm je
Hektar flhren,

e) Aufwendungen fir den Aufhieb der Trasse sowie flir Schranken und andere Sperrvorrichtungen,
f)  Unterhaltung von forstwirtschaftlichen Wegen und der dazugehdérigen Anlagen.

Eine Férderung von Maschinenwegen nach Nummer 2.2.2 ist ausgeschlossen, so lange die Férderung der
Anlage und Wiederherstellung von Maschinenwegen im Rahmen der WaldschutzmaBnahmen nach
Nummer 5.2.2 Buchstabe d gewahrt werden kann.

2.4 Beglnstigte

a) Begulnstigt sind natiirliche Personen, Personengesellschaften, juristische Personen des privaten und
offentlichen Rechts als Besitzer von forstwirtschaftlichen Flachen sowie anerkannte forstwirtschaftliche
Zusammenschlisse und denen gleichgestellte Zusammenschliisse im Sinne des Bundeswaldgesetzes, in
der jeweils geltenden Fassung.

b) Teilnehmergemeinschaften nach dem Flurbereinigungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom
16. Marz 1976 (BGBI. | S. 546), das zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008
(BGBI. | S. 2794) geandert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung,

c) Jagdgenossenschaften geman § 9 des Bundesjagdgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
29. September 1976 (BGBI. | S. 2849), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Oktober 2024
(BGBI. 2024 | Nr. 332) geandert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung.

Die vorgenannten Begtinstigten kénnen Trager gemeinschaftlicher Vorhaben sein, wobei Kosten fiir die
Durchflhrung der Tragerschaft nicht férderfahig sind. Die Beglinstigten nach Buchstabe ¢ und d sind
ausschlieBlich als Trager gemeinschaftlicher Vorhaben férderfahig.

2.5 Zuwendungsvoraussetzungen

a) Das durch das Vorhaben erschlossene Gebiet ist genau und eindeutig abgegrenzt. Als
ErschlieBungsgebiet gelten nur die Waldflachen, die ausschlieBlich oder am giinstigsten durch das
Vorhaben erschlossen werden (Nachweis Lageplan). Waldflachen, die durch andere Wege glinstiger
erschlossen werden, gehdren nicht zum ErschlieBungsgebiet.

b) Bei gemeinschaftlichen Vorhaben sind die Flachen der am Vorhaben beteiligten Waldbesitzenden im

ErschlieBungsgebiet dargestellt (Nachweis Lageplan). Alle Waldbesitzenden im ErschlieBungsgebiet
erhalten die Méglichkeit, den geplanten Weg fiir die Bewirtschaftung ihrer Waldflachen zu nutzen.
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c) Beglnstigte, die nicht Eigentimer der Flache sind, auf denen das beantragte Vorhaben durchgefiihrt
werden soll, missen eine Einverstandniserklarung des Grundeigentimers oder vergleichbare Nachweise
vorlegen.

d) Die Mindestanforderungen geman Anlage 4 werden eingehalten und die dafir erforderlichen Nachweise
liegen vor.

e) Beim Ausbau von Abfuhrwegen sowie Neu- und Ausbau von Maschinenwegen mit Materialeinsatz ist die
Genehmigung/Stellungnahme der unteren Naturschutzbehérde nachzuweisen (vergleiche Merkblatt
,Naturschutzrechtlich konformes Vorgehen bei ErschlieBungsmaBnahmen im Wald*;
https://www.Isng.de/WuF2023). Wasserrechtliche und sonstige 6ffentlich-rechtliche Genehmigungen, die
far eine Durchfiihrung des Vorhabens erforderlich sind, liegen vor.

f)  Brlckenbauwerke sind nur férderfahig, wenn die Bauleitung und Baulberwachung nachweislich durch ein
qualifiziertes Ingenieurbiro erfolgt. Bei Briickenbauwerken ist ein Statiknachweis nach DIN zu erbringen.

2.6 Art und Umfang, H6he der Zuwendungen
a) Forderfahig sind die nachgewiesenen Ausgaben fiir Bauentwirfe, Bauausflihrung und Bauleitung.

b) Die Zuwendung wird in Form eines Zuschusses in Héhe von 70 Prozent der zuwendungsféhigen
Ausgaben gewahrt.

¢) Ein Fordersatz von 90 Prozent der zuwendungsfahigen Ausgaben wird bei gemeinschaftlichen Vorhaben
in strukturell benachteiligten ErschlieBungsgebieten mit kleinteiligem Waldeigentum gewahrt. Ein solches
liegt vor, wenn die ErschlieBungsdefizite durch ein gemeinschaftliches Vorhaben beseitigt werden kénnen,
an dem mindestens finf Waldbesitzende beteiligt sind.

d) Ein Fordersatz von 42 Prozent der zuwendungsfahigen Ausgaben wird gewahrt fiir Vorhaben von
Betrieben mit Gber 1 000 Hektar Forstbetriebsflache im Freistaat Sachsen.

e) Die Umsatzsteuer ist keine férderfahige Ausgabe. Dies gilt unabhangig davon, ob die Betrieben
vorsteuerabzugsberechtigt sind oder nicht.

f)  Eigenleistungen sind nicht férderfahig.
g) Die Untergrenze (Bagatellgrenze) fur die Bewilligung betragt 2.500 Euro Zuwendung je Férderantrag.
2.7 Sonstige Zuwendungsbestimmungen

a) Die Zweckbindungsfrist fir Vorhaben des forstwirtschaftlichen Wegebaus betragt zwélf Jahre ab dem Tag
nach der Endfestsetzung an die Begunstigten.

b) Mit dem Férderantrag sind drei Angebote einzureichen. Wenn nicht das kostenginstigste Angebot
zugeschlagen werden soll, ist zu begriinden, warum es sich um das wirtschaftlichste Angebot handelt. Die
Bewilligung erfolgt auf Basis des wirtschaftlichsten Angebotes.

3. Forstwirtschaftliche Zusammenschliisse (Férderbereich 5 MaBhahmengruppe C Nummern 1.2.1,1.2.2,
1.2.3 und 1.2.4 des GAK-Rahmenplanes)

3.1  Zuwendungszweck

Ziel ist die Gewahrleistung einer flichendeckenden nachhaltigen Waldbewirtschaftung zur Sicherung aller
Waldfunktionen, insbesondere zur Anpassung der Walder an den Klimawandel und zum Erhalt und Ausbau
des CO2-Minderungspotentials sowie zur besonderen Berlicksichtigung von Anliegen des Biodiversitats- und
Bodenschutzes durch Selbsthilfeeinrichtungen der Waldbesitzer. Dazu sollen strukturelle Nachteile,
insbesondere aus Kleinflachigkeit und Besitzzersplitterung, durch Gberbetriebliche Zusammenarbeit im
Rahmen forstwirtschaftlicher Zusammenschllisse Gberwunden werden.

3.2 Gegenstand der Forderung

Férderfahig sind folgende Projekte zur Verbesserung der Waldbewirtschaftung und Uberwindung der
Strukturhemmnisse. Eine Kombination der verschiedenen Projekte ist unter Berlicksichtigung des in
Nummer 3.3 Buchstabe b genannten Férderausschlusses méglich.

3.2.1 Zusammenfassung des Holzangebotes,

das heif3t die eigensténdige, Uberbetriebliche Zusammenfassung oder Koordinierung des Holzangebotes.
Geférdert werden die Aufwendungen fir die Uberbetriebliche Holzvermarktung durch
Forstbetriebsgemeinschaften und durch forstwirtschaftliche Vereinigungen entsprechend der jeweiligen
Aufgabenabgrenzung mit einem Festbetrag je Kubikmeter vermarkteter Holzmenge im jeweiligen
Kalenderjahr. Diese Zuwendungen kénnen kumulativ gewahrt werden. Holzmengen, die unentgeltlich
abgegeben werden, sind von der Férderung ausgeschlossen.

3.2.2 Waldpflegevertrage,

das heiBt die entgeltliche vertragliche Ubernahme der Verwaltung von Mitgliedsflachen durch
Forstbetriebsgemeinschafte__n im Privatwald bis 100 Hektar zur sachgemaBen und nachhaltigen
Bewirtschaftung sowie zur Uberwindung der strukturbedingten Bewirtschaftungshemmnisse im Privatwald.
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Geférdert werden Aufwendungen fiir die Vorbereitung, den Abschluss, die Organisation, die Erfiillung und die
Verwaltung von Dienstleistungsvertrdgen durch forstfachlich ausgebildetes Personal der
Forstbetriebsgemeinschaft oder durch einen von dieser beauftragten forstlichen Dienstleister. Hierin enthalten
ist auch die Ausarbeitung von jéhrlichen Waldbewirtschaftungsplanen.

3.2.3 Professionalisierung

von Zusammenschlissen, das heiBt Aufwendungen fir forstfachlich ausgebildetes Personal einschlieBlich
Aufwand zur Erstellung eines Geschéftsplans.

3.2.4 Mitgliederinformation und -aktivierung,

das heiBt Aufwendungen fiir MaBnahmen zur fachlichen Information und Aktivierung der Mitglieder
beziehungsweise der Mitgliederwerbung und -aktivierung durch zum Beispiel regelmaBige Fachinformationen,
Druckerzeugnisse, digitale Medien oder Informationssténde und Veranstaltungen fur Mitglieder sowie flr
interessierte Waldbesitzende.

3.2.5 Projektmanagement

fur die Erstellung von Waldbewirtschaftungsplanen fiir Mitgliedsflachen privater Waldbesitzender mit
dem Ziel der Gewabhrleistung einer flaichendeckenden nachhaltigen Waldbewirtschaftung zur Sicherung aller
Waldfunktionen und einer besseren Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Die
Waldbewirtschaftungsplane missen folgende Bestandteile enthalten:

— Flachenverzeichnis, Kartenwerk (einschlieBlich Grenzfindung),
— Zustandserfassung oder Inventur (Flache, Vorrat, Zuwachs nach Baumarten),

— Planung (Pflege, Holznutzung, Verjingung, NaturschutzmaBnahmen insbesondere zur Umsetzung von
Managementplanen in Natura 2000-Gebieten).

Forderfahig sind auch TeilmaBnahmen (zum Beispiel nur Flachenverzeichnis und Inventur).
3.3 Forderausschliisse
Von der Férderung ausgeschlossen sind:

a) mit Ausnahme von Waldpflegevertragen und Projektmanagement zur Erstellung von
Waldbewirtschaftungsplanen die Aufgabenerfiillung durch Dritte (private Forstdienstleister, die nicht
ausschlieBlich von forstlichen Zusammenschlissen getragen werden) sowie durch 6ffentliche
Verwaltungen oder Betreuungsorganisationen,

b) im Falle der Professionalisierung forstwirtschaftlicher Zusammenschlisse, die bislang eine Férderung von
Waldpflegevertrdgen oder der Zusammenfassung des Holzangebotes (Holzmobilisierung) erhalten haben,
es sei denn, es handelt sich um eine Neugriindung, wesentliche Erweiterung oder Fusion. Als wesentliche
Erweiterung gilt die Zunahme der Mitgliederzahl des anerkannten forstwirtschaftlichen
Zusammenschlusses um mindestens 30 Prozent bei gleichzeitiger Einhaltung der entsprechend
Nummer 3.5 Buchstabe c festgelegten Mindestanforderungen,

c) im Falle des Projektmanagements fiir Waldbewirtschaftungsplane die Férderung von Stammpersonal des
Zusammenschlusses.

3.4 Beglnstigte

Begtinstigte sind anerkannte forstwirtschaftliche Zusammenschlisse gemafi § 15 des Bundeswaldgesetzes, in
der jeweils geltenden Fassung, fur die Zusammenfassung des Holzangebotes und die Professionalisierung
von Zusammenschllssen sowie anerkannte Forstbetriebsgemeinschaften gemafi § 16 des
Bundeswaldgesetzes, in der jeweils geltenden Fassung, fiir Waldpflegevertrage und Mitgliederinformation und
-aktivierung.

3.5 Zuwendungsvoraussetzungen

a) Die Férderung von Waldpflegevertragen sowie der Zusammenfassung des Holzangebotes kann flr einen
Zeitraum von jeweils bis zu zehn Jahren in Anspruch genommen werden. Unter der Voraussetzung nach
Buchstabe ¢ Doppelbuchstabe cc kann die Férderung der Zusammenfassung des Holzangebotes fiir
einen Zeitraum von bis zu 20 Jahren in Anspruch genommen werden. Fir die Zusammenfassung des
Holzangebotes wird dabei der Zeitraum, in dem die Mobilisierungspramie fiir den Holzabsatz geman
Abschnitt C der Richtlinie Wald und Forstwirtschaft (WuF/2007) vom 18. September 2007 (S&chsABI.

S. 1449), die zuletzt durch Ziffer | der Richtlinie vom 11. Juli 2012 (SachsABI. S. 935) geandert worden ist,
zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 11. Dezember 2013 (SachsABI. SDr. S. S 923),
gewahrt wurde, bericksichtigt. Die Férderung der Professionalisierung kann fiir einen Zeitraum von bis zu
fanf Jahren gewahrt werden.

b) Voraussetzung fir die Férderung der Zusammenfassung des Holzangebotes sowie der
Professionalisierung ist die Anstellung von forstfachlich ausgebildetem Personal bei den Beglinstigten.
Dies qilt in der Regel auch flr das Projektmanagement zur Erstellung von Waldbewirtschaftungsplénen;
die Bewilligungsbehdrde kann Ausnahmen zulassen, wenn nur das Flachenverzeichnis einschlie3lich

http://web:3000 Fassung vom 06.11.2025 Seite 13 von 30



Forderrichtlinie Wald und Forstwirtschaft

Grenzfindung und Kartenwerk erstellt werden.
c) Darlber hinaus gelten bei der Zusammenfassung des Holzangebotes folgende Mindestanforderungen:

aa) far die Uberbetriebliche Zusammenfassung des Holzangebotes durch Forstbetriebsgemeinschaften
eine Mindestvermarktungsmenge von 2,0 Kubikmetern pro Hektar Mitgliedsflache (Stand zum
1. Januar des Ausflihrungsjahres) und Kalenderjahr sowie

bb) flr die Koordinierung des Holzangebotes durch forstwirtschaftliche Vereinigungen tber
Rahmenvertrage eine absolute Mindestvermarktungsmenge von 20 000 Kubikmeter pro Kalenderjahr,

cc) ab dem elften Jahr nach erstmaliger Antragstellung missen mindestens die Halfte der Mitglieder der
Forstbetriebsgemeinschaft — im Falle einer forstwirtschaftlichen Vereinigung die Hélfte der Mitglieder
der angeschlossenen Forstbetriebsgemeinschaften — weniger als 20 Hektar Mitgliedsflache haben.

d) Beider Zusammenfassung des Holzangebotes sind ausschlieBlich die Holzmengen férderfahig, die fir die
Mitglieder des forstwirtschaftlichen Zusammenschlusses vermarktet werden und deren Waldflachen im
Freistaat Sachsen gelegen sind. Der jeweilige Férdersatz fiir die Uberbetriebliche Zusammenfassung und
fir die Koordinierung des Holzabsatzes kann fiir die jeweilige Holzmenge durch die
Forstbetriebsgemeinschaft oder die forstwirtschaftliche Vereinigung nur einmal beantragt werden.

e) Nicht in Kubik- oder Festmetern verkaufte Holzer werden in Kubikmeter umgerechnet. Fir nach
Raummeter vermarktetes Holz gilt der Faktor 0,7, fir Waldhackgut (Schiittraummeter) der Faktor 0,4 und
fir nach Gewicht vermarktetes Holz der Faktor 1,5 je Tonne (absolut trocken). Weitere Sortimente, zum
Beispiel Stangen, sind nicht férderfahig.

f)  Waldpflegevertrage sind nur im Privatwald mit einer BetriebsgréBe bis maximal 100 Hektar forderfahig. Je
Mitglied der Forstbetriebsgemeinschaft ist nur ein Vertrag férderfahig, wobei grundséatzlich alle
Waldflachen des Mitglieds in den Vertrag einzubringen sind.

g) Bei Waldpflegevertragen wird die Férderung nur gewahrt, wenn der Waldpflegevertrag spatestens ab dem
30. Juni mit einer Laufzeit mindestens bis zum 31. Dezember des Ausflhrungsjahres besteht und
zumindest folgende Leistungsbestandteile enthalt:

aa) Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht und
bb) Aufgaben des Waldschutzes.

h) Bei Waldpflegevertragen muss die Ubertragung der Aufgaben in schriftlicher Form (Vertrag) erfolgen.
Rechtsverbindlicher Vertragspartner muss die Forstbetriebsgemeinschaft sein. Die verwendeten Vertrage
mussen in Form und Inhalt von der Bewilligungsbehdrde anerkannt sein.

i)  Voraussetzung flr die Férderung der Professionalisierung ist ein Geschéftsplan, der erkennen lasst, dass
der forstwirtschaftliche Zusammenschluss dauerhafte Existenzfahigkeit erreicht oder innerhalb des
geférderten Zeitraums erreichen wird. Gutachterliche Beurteilungskriterien sind dabei die Mindestflache in
Abhangigkeit vom Ertragsniveau, Baumarten- und Altersklassenausstattung, Nutzungspotential und
Nutzungsgrad, Eigentimerstruktur und Organisationsgrad.

i) Voraussetzungen fir die Férderung der Mitgliederinformation und -aktivierung sind
aa) ein elektronisches Mitgliederverzeichnis mit Datum des Beitritts,

bb) eine aktuell gehaltene Internetseite der Forstbetriebsgemeinschaft aus der mindestens die Satzung,
die ehren- und hauptamtlichen Funktionstrager, die Kontaktdaten, das Leistungsspektrum sowie
aktuelle Termine und Informationen der Forstbetriebsgemeinschaft hervorgehen,

cc) Ansprechpartner flr die Mitglieder mit telefonischer, E-Mail- und persénlicher Erreichbarkeit,

dd) jahrlich mindestens eine fachliche Veranstaltung in Form von Vortragen, Schulungen oder
Exkursionen mit Teilnehmernachweis,

ee) jahrlich mindestens zwei Rundschreiben oder Publikationen mit aktuellen fachlichen Informationen fir
die Mitglieder.

Werden die Informationsmedien durch den Zusammenschluss oder durch Dritte erstellt, miissen diese
jeweils lber geeignete Kapazitaten in Form von qualifiziertem Personal und regelmaBigen Schulungen zur
Durchfuhrung dieser Aufgaben verfligen.

k) Die Erstellung von Waldbewirtschaftungspldnen im Rahmen des Projektmanagements muss Flachen von
mindestens funf Mitgliedern des Zusammenschlusses umfassen. Zuwendungsfahig sind Ausgaben flr das
im Projekt erforderliche Personal (auBer Stammpersonal des Zusammenschlusses) sowie Direktkosten
des Projektes. Aufwendungen fir Investitionen sind nicht zuwendungsfahig.
3.6 Art und Umfang, Hohe der Zuwendungen
a) Die Zuwendungen zur Férderung der Zusammenfassung des Holzangebotes, der Waldpflegevertrage und
der Mitgliederinformation und -aktivierung werden als Festbetragsfinanzierung in Form eines einmaligen

Zuschusses gewahrt und im Forderportal des Staatsministeriums fir Umwelt und Landwirtschaft unter der
Adresse https://www.Isng.de/WuF2023 verdffentlicht.
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b) Die Zuwendungen zur Férderung der Professionalisierung von Zusammenschlissen werden als
Anteilfinanzierung der nachgewiesenen zuwendungsfahigen Ausgaben gewéhrt. Die H6he der
Zuwendung betragt:

aa) im ersten Jahr 90 Prozent der nachgewiesenen zuwendungsfahigen Ausgaben,
bb) im zweiten Jahr 80 Prozent der nachgewiesenen zuwendungsfahigen Ausgaben,
cc) im dritten Jahr 70 Prozent der nachgewiesenen zuwendungsfahigen Ausgaben,
dd) im vierten Jahr 60 Prozent der nachgewiesen zuwendungsfahigen Ausgaben,
ee) im finften Jahr 50 Prozent der nachgewiesenen zuwendungsfahigen Ausgaben.

c) Die Zuwendungen zur Férderung des Projektmanagements fir Waldbewirtschaftungsplane werden als
Anteilfinanzierung in H6he von 60 Prozent der nachgewiesenen zuwendungsfahigen Netto-Ausgaben
gewahrt. Die Umsatzsteuer gehdrt nicht zu den zuwendungsfahigen Ausgaben.

d) Die fir das Ausfihrungsjahr gewéhrte Férderung an einen Zusammenschluss darf die Héhe der
tatsachlich entstehenden Personal- und Sachkosten nicht Giberschreiten. Fir jede
Forstbetriebsgemeinschaft wird eine Kappungsgrenze festgelegt, die sich nach der Anzahl des von der
Forstbetriebsgemeinschaft beschaftigten Personals richtet.

e) Die Untergrenze (Bagatellgrenze) fiir die Bewilligung betragt 2.500 Euro Zuwendung je Férderantrag.

4. Erstaufforstung (Forderbereich 5 MaBnahmengruppe D Nummer 1.2 des GAK-Rahmenplanes)
41 Zuwendungszweck
Geférdert wird die Neuanlage von Wald auf bisher nicht forstwirtschaftlich genutzten Flachen.
4.2 Gegenstand der Forderung
4.2.1 Erstaufforstung,

das heif3t die Kulturbegriindung (Pflanzung) einschlieBlich Kulturvorbereitung, Waldrandgestaltung und
Sicherung der Kultur wahrend der ersten fiinf Jahre.

4.2.2 Nachbesserung von Erstaufforstungen,

Forderfahig sind Nachbesserungen nach Ablauf des ersten Jahres nach der Anpflanzung, wenn bei den
geférderten Kulturen aufgrund natiirlicher Ereignisse, zum Beispiel Frost, Trockenheit oder Uberschwemmung
(nicht jedoch Wildverbiss), Ausfalle in H6he von mehr als 30 Prozent der Pflanzenanzahl oder einem Hektar
zusammenhangender Flache aufgetreten sind und die Waldbesitzenden den Ausfall nicht zu vertreten haben.
Die Nachbesserungen sollen grundsatzlich dem geférderten Kulturtyp entsprechen.

4.3 Forderausschliisse
Von der Férderung ausgeschlossen sind:

a) Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigkulturen, Niederwald mit Kurzumtrieb oder Anpflanzung von
schnellwachsenden Baumarten zur Energieerzeugung mit bis zu 20 Jahren Umtriebszeit,

b) Erstaufforstungen, die zu einer Beseitigung, Beschadigung oder erheblichen Beeintréachtigung von
Naturschutzgebieten geman § 23, von Nationalparken und Nationalen Naturmonumenten geman § 24,
von Naturdenkmalen gemanB § 28, von gesetzlich geschitzten Biotopen geman § 30 sowie von Natura
2000-Gebieten geman § 32 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), das
zuletzt durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 323) geandert worden ist,
in der jeweils geltenden Fassung, flihren, das gleiche gilt flir gesetzlich geschiitzte Biotope geman § 21
des Sachsischen Naturschutzgesetzes vom 6. Juni 2013 (SachsGVBI. S. 451), das zuletzt durch das
Gesetz vom 22. Juli 2024 (SachsGVBI. S. 672) geédndert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung,

c) Aufforstungen von landschaftspragenden Wiesentalern,

d) Vorhaben, bei denen Herbizide im Rahmen der Kulturvorbereitung und der Kulturpflege eingesetzt
werden,

e) Vorhaben, bei denen Wuchshillen aus nicht biobasiertem und nicht biologisch abbaubarem Kunststoff
eingesetzt werden.

4.4 Beglnstigte

BegUnstigte sind nattrliche Personen, Personengesellschaften, juristische Personen des privaten und
offentlichen Rechts flr Vorhaben, die auf in ihrem Eigentum oder Besitz stehenden Flachen durchgefihrt
werden, und darlber hinaus anerkannte forstwirtschaftliche Zusammenschliisse geman § 15 des
Bundeswaldgesetzes, in der jeweils geltenden Fassung.

Begtinstigte, die nicht Eigentiimer der Flachen sind, auf denen das beantragte Vorhaben durchgefihrt werden
soll, mussen eine Einverstédndniserklarung des Grundeigentimers oder vergleichbare Nachweise vorlegen.

4.5 Zuwendungsvoraussetzungen
a) Fur die zur Férderung der Erstaufforstung beantragte Flache muss eine glltige
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Erstaufforstungsgenehmigung von der zustandigen unteren Landwirtschaftsbehdérde gemafi § 10 des
Waldgesetzes flr den Freistaat Sachsen vom 10. April 1992 (SachsGVBI. S. 137), das zuletzt durch
Artikel 2 Absatz 9 des Gesetzes vom 19. August 2022 (SachsGVBI. S. 486) geandert worden ist, in der
jeweils geltenden Fassung, vorliegen.

b) Zuwendungen dirfen nur bewilligt werden bei Verwendung von herkunftsgesichertem sowie fir den
Standort geeignetem Vermehrungsgut. Die Herkunftsempfehlungen (Herkunftsgebiete und
Herkunftsempfehlungen fir forstliches Vermehrungsgut im Freistaat Sachsen) in der jeweils geltenden
Fassung sind in jedem Fall zu beachten. In begriindeten Einzelfallen kdnnen auf Antrag Abweichungen
von den Herkunftsempfehlungen zugelassen werden. Die Herkunftsempfehlungen sind unter
https://www.forsten.sachsen.de/wald/2784.htm verdffentlicht.

c) Die Aufforstung ist nur bei Verwendung standortgerechter Baumarten férderféhig. Dariiber hinaus ist die
Verwendung heimischer Straucharten férderfahig, wenn sie standortgerecht sind. Dabei ist ein
Uberwiegender Anteil standortheimischer Baum- und Straucharten einzuhalten, sofern diese auch fir
zukulinftige Klimabedingungen und Schaderreger geeignet sind.

d) Das Staatsministerium flir Umwelt und Landwirtschaft legt die férderfahigen Baum- und Straucharten fest
und veréffentlicht eine Ubersicht im Férderportal des Staatsministeriums fir Umwelt und Landwirtschaft
unter der Adresse https://www.Isng.de/WuF2023.

e) Der Laubbaumanteil muss mindestens 40 Prozent betragen. Es miissen mindestens zwei férderfahige
Laubbaumarten beteiligt sein. Waldstraucher, Wei3tanne und Eibe werden wie Laubbdume gewertet. Der
Anteil der Hauptbaumart darf 80 Prozent der Flache nicht bersteigen.

f)  Bei der Erstaufforstung muss die Flache des Vorhabens zusammenhangend mindestens 0,2 Hektar grof3
sein. Wenn mehrere raumlich getrennte Teilflachen in einem Férderantrag zusammengefasst werden, gilt
diese MindestgréBe fir jede einzelne Teilflache.

g) Entlang von WaldauBenrandern ist ein zehn Meter breiter, entlang von Waldinnenréandern (zu
Holzabfuhrwegen, Waldwiesen und anderen Nichtholzbodenflachen) ist ein finf Meter breiter
Waldrandstreifen einzuhalten, der zu mindestens zwei Dritteln mit Waldstrauchern, niedrigen Waldbaumen
(zum Beispiel Wildobst) oder standortheimischen Vorwaldbaumarten (Weichlaubb&umen) verjingt wird.

h) GroBe Unternehmen im Sinne der Agrarfreistellungsverordnung muissen relevante Informationen aus
einem Waldbewirtschaftungsplan vorlegen.

i) Bei Nachbesserungen, die mit Schaden durch einer Naturkatastrophe gleichzusetzende widrige
Witterungsverhaltnisse, Pflanzenschadlinge oder invasive gebietsfremde Arten mit dem Klimawandel in
Verbindung gebracht werden, haben die Begiinstigten einen Nachweis Uber geeignete
Risikomanagementinstrumente (z. B. Auswahl Pflanzzeitpunkt, Nachbesserung mit standortgerechten
Baumarten und Vorwald mit trockentoleranten Pflanzen) vorzulegen, um das potenzielle Auftreten des
Schadensereignisses in Zukunft gegebenenfalls zu verhindern.

4.6 Artund Umfang, H6he der Zuwendungen

a) Die Zuwendungen fir die Erstaufforstung und Nachbesserung werden als Festbetragsfinanzierung in
Form eines Zuschusses gewahrt.

Die Festbetrage auf der Grundlage standardisierter Einheitskosten sowie die zugrundeliegenden
BezugsgréBen werden durch das Staatsministerium fir Umwelt und Landwirtschaft auf der Grundlage
einer vorab aufgestellten Kalkulation festgelegt und im Férderportal des Staatsministeriums fir Umwelt
und Landwirtschaft unter der Adresse https://www.lsng.de/WuF2023 veréffentlicht.

b) Die Untergrenze (Bagatellgrenze) fir die Bewilligung betragt 2.500 Euro Zuwendung je Férderantrag. Flr
Nachbesserungen geférderter Erstaufforstungen betragt die Untergrenze (Bagatellgrenze) 500 Euro
Zuwendung je Forderantrag.

4.7 Sonstige Zuwendungsbestimmungen '

a) Die Zweckbindungsfrist fir Vorhaben zur Erstaufforstung betragt acht Jahre ab dem Tag nach der
Endfestsetzung an die Beglinstigten. Zum Ende der Zweckbindung muss die Bestandssituation bei
Erstaufforstungen erwarten lassen, dass die angestrebten Projektziele erreichbar sind.

b) Ist beabsichtigt, flr eine aufgeforstete Flache einen Ertragsausfallpramie nach Férderrichtlinie
Agrarumwelt- und KlimamaBnahmen vom 4. Oktober 2022 (S&chsABI. 2023 S. 369), die zuletzt durch die
Richtlinie vom 6. Marz 2025 (SachsABI. S. 354) geéndert worden ist, enthalten in der
Verwaltungsvorschrift vom 4. Dezember 2023 (S&chsABI. SDr. S. S 315), in der jeweils geltenden
Fassung, zu beantragen, ist dies im Férderantrag zu erklaren. Es muss die bisherige Nutzungsart
(Ackerland oder Griinland) angegeben werden. Fir unterschiedliche Nutzungsarten miissen getrennte
Antrage gestellt werden.

5. WaldschutzmaBnahmen (Férderbereich 5 MaBnahmengruppe F Nummer 2.2.1 Buchstaben a bis ¢ des
GAK-Rahmenplanes)
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5.1 Zuwendungszweck

Gefordert werden WaldschutzmaBnahmen zur Bewaltigung der durch Extremwetterereignisse verursachten
Folgen im Wald. WaldschutzmaBnahmen werden nur geférdert, wenn die oberste Forstbehérde zuvor ein
Extremwetterereignis festgestellt hat, fir dessen Bewaltigung die Waldbesitzenden finanziell unterstitzt
werden missen und wenn die notwendigen Férdermittel zur Verfigung stehen. Sie legt fest, in welchem
Zeitraum und in welchem Gebiet das Extremwetterereignis gegeben ist, fiir welche Baumarten die Férderung
gewahrt wird und welche Férdergegenstande angewandt werden.

5.2 Gegenstand der Férderung
Die MaBnahmen zur Bewaltigung von Extremwetterfolgen umfassen:

5.2.1 Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zur Bek&mpfung von rindenbritenden Schadinsekten durch Behandlung
von Holzpoltern mit Insektiziden (Polterspritzung). Die Polterspritzung ist nur férderfahig,

a) wenn das Holzpolter auBerhalb eines festgesetzten Naturschutzgebietes nach § 14 oder eines Nationalen
Naturmonumentes nach § 15 des Sachsischen Naturschutzgesetzes in der jeweils geltenden Fassung,
und auBerhalb eines festgesetzten Trinkwasserschutzgebietes nach § 51 des Wasserhaushaltsgesetzes
vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023
(BGBI. 2023 | Nr. 409) geandert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, in Verbindung mit § 46
Abs. 1 des Séachsischen Wassergesetzes vom 12. Juli 2013 (SachsGVBI. S. 503), das zuletzt durch
Artikel 17 des Gesetzes vom 27. Juni 2025 (SachsGVBI. S. 285) geadndert worden ist, in der jeweils
geltenden Fassung,

b) wenn alle értlich geltenden Beschréankungen des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln (zum Beispiel in
Schutzgebietsverordnungen oder in Managementplanen von Natura 2000-Gebieten) eingehalten werden,

c) wenn bereits befallenes Schadholz enthalten ist (Vorausflugbehandlung) und

d) wenn die Begunstigten keine andere zumutbare Méglichkeit haben, das Ausfliegen in die umgebenden
Waldbesténde auf andere Weise rechtzeitig und wirksam zu unterbinden (zum Beispiel durch die
MaBnahmen 5.2.2 b oder c).

5.2.2 Aufarbeitung von durch rindenbritende Schadinsekten befallenem oder akut befallsgeféhrdetem Holz oder
sonstige MaBnahmen, die die Bruttauglichkeit von Holz und Restmaterial so weit herabsetzen, dass

Geféhrdungen von diesem Material nicht mehr ausgehen oder gar nicht erst entstehen:

a) Aufarbeitung des Schadholzes einschlieBlich Aufarbeitung oder Beseitigung des bruttauglichen
Restmaterials auf den Schadflachen durch Entfernen, Quetschen oder ,Streifen” der Rinde, Zerkleinern
oder Vernichten (zum Beispiel Hacken oder Mulchen),

b) Entrinden des aufgearbeiteten Rundholzes; die Rinde ist so zu behandeln, dass darin sitzende Larven
oder Kéfer nicht Uberleben (gleichgestellt ist der Einschnitt mit Mobilsagewerk),

c) Transport des aufgearbeiteten Rundholzes auf Lagerplatze zur Zwischenlagerung (gebrochener
Transport); Trockenlagerplatze missen mindestens 500 Meter von befallsgefahrdeten Waldbestanden
entfernt sein,

d) Anlage und Wiederherstellung von Maschinenwegen, soweit sie zur ErschlieBung der Schadflachen
notwendig sind.

Die MaBnahmen umfassen auch die Aufarbeitung und den Transport von Fangbaumen.
5.2.3 Anlage von Lagerplatzen (Nass- und Trockenlager) zur Lagerung der Kalamitatsholzer:

a) Bau der Lagerplatze einschlieBlich der Zufahrt sowie der Anlagen zur Sicherung wie Zaune oder
Schranken,

b) Unterhaltung und Betrieb der Lagerplatze fiir héchstens fiinf Jahre.

Die Lagerplatze miissen eine Lagerkapazitat von mindestens 500 Kubikmeter (Festmeter) haben. Lagerplatze
far Trockenlagerung mussen mindestens 500 Meter von den nachsten befallsgefahrdeten Waldbestédnden
entfernt sein.

5.3 Forderausschliisse
Von der Férderung ausgeschlossen sind:
a) MabBnahmen des regularen Holzeinschlags,

b) der Kauf von Maschinen und Geraten (ausgenommen sind Gerate zum ordentlichen Betrieb von
Nasslagerplatzen).
5.4 Beglinstigte
Begtinstigte sind nattrliche Personen, Personengesellschaften, juristische Personen des privaten und
offentlichen Rechts als Besitzer von forstwirtschaftlichen Flachen sowie anerkannte forstwirtschaftliche

Zusammenschliisse und denen gleichgestellte Zusammenschlisse im Sinne des Bundeswaldgesetzes in der
jeweils geltenden Fassung.
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Begtinstigte, die nicht Eigentiimer der Flachen sind, auf denen das beantragte Vorhaben durchgefihrt werden soll,
mussen eine Einverstandniserklarung des Grundeigentiimers oder vergleichbare Nachweise vorlegen.

5.5 Zuwendungsvoraussetzungen
a) Die Forderung der Polterspritzung setzt voraus, dass:

aa) die rechtlichen Bestimmungen fir den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln eingehalten werden,
insbesondere die Beschrankungen in Schutzgebieten und in der N&he von Gewassern. Der Einsatz ist
geman § 11 des Pflanzenschutzgesetzes vom 6. Februar 2012 (BGBI. | S. 148, 1281), das zuletzt
durch Artikel 2 Absatz 15 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBI. | S. 2752) geandert worden
ist, in der jeweils geltenden Fassung, aufzuzeichnen.

bb) Bei der MaBnahme ist der Befallsstatus des Holzes im Polter durch ein aussageféhiges Foto zu
dokumentieren.

b) Die Polterspritzung sowie die Aufarbeitung, die Entrindung und der Transport des Schadholzes werden
nur geférdert, solange die Gefahr gegeben ist, dass sich rindenbriitende Schadinsekten in dem
aufgearbeiteten oder behandelten Holz und Restmaterial entwickeln kénnen.

c) Die Aufarbeitung von Schadholz wird nur geférdert, wenn das aufgearbeitete Nutzholz rechtzeitig
entweder aus dem Wald transportiert wurde oder die Entwicklung der Schadinsekten durch
Polterspritzung oder Entrinden unméglich gemacht wurde.

d) Fur die Anlage von Lagerplatzen mussen die erforderlichen behérdlichen Genehmigungen insbesondere
nach Wasser- und Naturschutzrecht vorliegen.

e) Kommt bei der Anlage von Maschinenwegen Recyclingmaterial zum Einsatz, so gelten hierfir die
Anforderungen geman Anlage 4.

5.6 Art und Umfang, H6he der Zuwendungen

a) Die Zuwendung fir die Polterspritzung, die MaBnahmen zur Aufarbeitung nach Nummer 5.2.2
Buchstaben a bis d sowie die Unterhaltung und den Betrieb von Holzlagerplatzen wird als
Festbetragsfinanzierung in Form eines Zuschusses gewahrt.

b) Die Festbetrage sowie die zugrundeliegenden BezugsgréBen werden durch das Staatsministerium fir
Umwelt und Landwirtschaft auf der Grundlage einer vorab aufgestellten Kalkulation festgelegt und im
Forderportal des Staatsministeriums fir Umwelt und Landwirtschaft unter der Adresse
https://www.Isng.de/WuF2023 verdffentlicht.

c) Die Festbetrdge beziehen sich auf die Menge des aufgearbeiteten beziehungsweise eingelagerten
Rundholzes (nutzbare Sortimente von Sage-, Industrie-, Brennholz oder Waldhackgut) in Kubikmeter
(Festmeter), bei Anlage und Wiederherstellung von Maschinenwegen auf die Wegelange in Laufmeter.

d) Anerkannte Forstbetriebsgemeinschaften nach § 16 des Bundeswaldgesetzes, in der jeweils geltenden
Fassung, mit angestelltem forstlichem Fachpersonal erhalten fiir den Aufwand bei der Organisation und
Koordination der MaBnahmen und der gemeinschaftlichen Antragstellung einen Zuschlag: Fiir jeden
Kubikmeter aufgearbeitetes Rundholz, fir den die Forstbetriebsgemeinschaft MaBnahmen zur
Polterspritzung oder zur Aufarbeitung von Schadholz beantragt und abrechnet, erhélt sie einen Zuschlag
von 1,00 Euro je Kubikmeter.

e) Die Zuwendungen flr den Bau von Holzlagerplatzen werden als Anteilfinanzierung in Héhe von
80 Prozent der nachgewiesenen zuwendungsfahigen Netto-Ausgaben gewahrt. Die Umsatzsteuer gehort
nicht zu den férderfahigen Ausgaben.

f)  Fir die Polterspritzung und die MaBnahmen zur Aufarbeitung betragt die Bagatellgrenze 200 Euro
Zuwendung je Férderantrag.

g) Fur die Unterhaltung und den Betrieb von Lagerplatzen und den Bau von Lagerplatzen betragt die
Bagatellgrenze 2.500 Euro Zuwendung je Férderantrag.

5.7 Sonstige Zuwendungsbestimmungen

Die Zweckbindungsfrist beim Bau von Lagerplatzen betragt zwélf Jahre ab dem Tag nach der Endauszahlung
an die Begunstigten.

6 Bodenschonende Holzriickung (Forderbereich 5 MaBnahmengruppe A Nummer 4.2.2 des GAK-
Rahmenplanes)

6.1 Zuwendungszweck

Ziel ist die Erhaltung der Bodenfunktionen, zum Beispiel der Lebensraum-, Speicher- und
Erosionsschutzfunktionen der Waldbéden.

6.2 Gegenstand der Férderung
Foérderfahig sind folgende besonders bodenschonende und umweltvertragliche Verfahren bei der Holzrlickung:
a) Vorricken/Ricken mit Riickepferd
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b) Vorrlicken/Riicken mit ferngesteuerter Forst-Kleinraupe
c) Riuicken mit Seilkran
6.3 Begiinstigte
Beglinstigte sind nattrliche Personen, Personengesellschaften, juristische Personen des privaten und
offentlichen Rechts fir Vorhaben, die auf in ihrem Eigentum oder Besitz stehenden Flachen durchgefihrt

werden, und darlber hinaus anerkannte forstwirtschaftliche Zusammenschlisse gemai § 15
Bundeswaldgesetz, in der jeweils geltenden Fassung.

6.4 Zuwendungsvoraussetzungen

Die geférderten Verfahren miissen zu erheblich geringeren Stérungen des Bodengefliges fiihren,
insbesondere zur Vermeidung einer wesentlichen oder dauerhaften Verdichtung des Bodens.

6.5 Art und Umfang, H6he der Zuwendungen
a) Die Zuwendung wird als Festbetragsfinanzierung in Form eines Zuschusses gewahrt.

b) Die Festbetrage auf der Grundlage standardisierter Einheitskosten sowie die zugrundeliegenden
BezugsgréBen werden durch das Staatsministerium fir Umwelt und Landwirtschaft auf der Grundlage
einer vorab aufgestellten Kalkulation festgelegt und im Férderportal des Staatsministeriums fir Umwelt
und Landwirtschaft unter der Adresse https://www.lsng.de/WuF2023 veréffentlicht.

c) Die Untergrenze (Bagatellgrenze) fiir die Bewilligung betragt 500 Euro Zuwendung je Férderantrag.

C.
Verfahren

I
Antrags- und Bewilligungsverfahren

1. Antrags- und Bewilligungsbehdérde ist der Staatsbetrieb Sachsenforst.

2.  Die Zuwendung wird nur auf Antrag unter Verwendung der amtlichen Antragsformulare und des zur Verfligung
gestellten Antragsverfahrens, sowie unter Beifigung aller im Antragsformular geforderten Unterlagen gewéhrt.
Diese sind im Internet unter der Adresse https://www.Isng.de/WuF2023 verdffentlicht.

3.  Antrage fur forstwirtschaftlichen Wegebau mussen immer zu den Stichtagen 31. Marz und 31. Oktober des
jeweiligen Kalenderjahres in der Bewilligungsbehdrde vorliegen.

4.  Antrage fur Férderung forstwirtschaftlicher Zusammenschlisse, fir die im Folgejahr eine Bewilligung erfolgen
soll, missen bis zum 31. Dezember des jeweils laufenden Jahres gestellt sein. Diese Antrage miissen sich auf
Vorhaben beziehen, die im Folgejahr realisiert werden sollen (Ausfiihrungszeitraum).

5.  Antrage fir die Gbrigen MaBnahmen kdénnen laufend gestellt werden. Bei Erstaufforstung und Waldumbau
muissen sie sich auf Vorhaben beziehen, die im laufenden Jahr oder in den zwei Folgejahren realisiert werden
sollen (Ausflhrungszeitraum).

6.  Antrage fur die WaldschutzmaBnahmen Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Aufarbeitung werden
gleichzeitig mit dem Verwendungsnachweis gestellt.

7.  Forderantrage fir Waldumbau, forstwirtschaftlichen Wegebau, Erstaufforstung, Bau von Lagerplatzen und
bodenschonende Holzrliickung werden vor der Bewilligung durch den értlichen Forstbezirk daraufhin
begutachtet, ob die MaBnahmen forstfachlich sinnvoll sind und den Férderkriterien entsprechen. Ist die
beantragte MaBnahme forstfachlich nicht oder nur eingeschrénkt oder mit Anderungen sinnvoll, wird der
Foérderantrag entsprechend abgelehnt oder mit Einschrankungen oder Auflagen bewilligt. Bei Antréagen fur
WaldschutzmaBnahmen mit vereinfachtem Verfahren ist die forstfachliche Stellungnahme als Teil des
Verwendungsnachweises einzureichen.

Il
Verwendungsnachweis- und Auszahlungsverfahren

1. Die Auszahlung erfolgt nur auf Antrag nach Vorlage und Prifung des Verwendungsnachweises.

2. Die fir das Verwendungsnachweis- und Auszahlungsverfahren geltenden Formulare, Vordrucke und
Erklarungen sind im Internet unter der Adresse https://www.Isng.de/WuF2023 verdffentlicht.

3.  FUr Waldumbau und Erstaufforstung gilt:

a) Mit dem Verwendungsnachweis ist die Rechnung oder der Lieferschein einzureichen, woraus die
Stiickzahl oder die Menge sowie die Herkunft des Pflanzmaterials oder Saatguts hervorgehen. Bei
Gewinnung des Pflanz- oder Saatgutes im eigenen Forstbetrieb (zum Beispiel Wildlinge) ist durch die
Beglinstigten eine entsprechende Eigenerklarung Uber die Stiickzahl oder Menge sowie den genauen
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Herkunftsort abzugeben.

b) Mit dem Verwendungsnachweis ist fir die Planungspauschale nach Teil B Ziffer || Nummer 1.6
Buchstabe ¢ eine Rechnung fir Fremdleistungen des Planers vorzulegen.

c) Die Auszahlung der Mittel erfolgt auf Basis der durch den zustandigen Forstbezirk ermittelten
Gesamtflache des Vorhabens (abziiglich nicht férderfahiger Flachenanteile, zum Beispiel entsprechend
Buchstabe B Ziffer Il Nummer 1.6 c) sowie der ausgebrachten Pflanzenstliickzahl oder Saatgutmenge in
Kilogramm.

4.  Fur forstwirtschaftlichen Wegebau gilt:
a) Mit dem Verwendungsnachweis sind die Rechnungen und Zahlungsnachweise einzureichen.

b) Beim Ausbau und Grundinstandsetzung von Holzabfuhrwegen Nachweis der Tragféhigkeit
(Plattendruckversuche).

c) Bei Brickenbauwerken Nachweis der Bauleitung und Bautberwachung durch ein qualifiziertes
Ingenieurbliro und dem Statiknachweis nach DIN.

5. Fur forstwirtschaftliche Zusammenschlisse gilt:
a) Fur die Zusammenfassung des Holzangebotes erfolgt der Nachweis Uber die vermarkteten Holzmengen.

b) Bei Waldpflegevertragen erfolgt der Nachweis der vertraglich bewirtschafteten Flachen durch die
entsprechenden Vertrage.

c) Die Begunstigten haben dabei Uber entsprechende Nachweise oder Erklarungen schliissig zu belegen,
dass es sich ausschlieBlich um Holz oder Flachen der Mitglieder der Beglnstigten gehandelt hat.

d) Zuwendungen fir Vorhaben der Professionalisierung kénnen geman Nummer 1.4 der Allgemeinen
Nebenbestimmungen fir Zuwendungen zur Projektférderung (ANBest-P), in der jeweils geltenden
Fassung, nur insoweit und nicht eher angefordert werden, als sie fiir langstens innerhalb von
sechs Monaten nach der Auszahlung fallige Zahlungen benétigt werden. Die Anforderung jedes
Teilbetrages muss die zur Beurteilung des Mittelbedarfs erforderlichen Angaben enthalten. Der
Zusammenschluss hat — Gber die den Verwendungsnachweis betreffenden Verpflichtungen geman
Nummer 6 ANBest-P hinaus — halbjéhrlich gegenlber der Bewilligungsbehdrde tber Aktivitdten und
Zielerreichung zu berichten. Kommt die Bewilligungsbehérde zu dem Prifergebnis, dass die Ziele nicht
erreicht wurden, so sind die Regelungen der Nummer 8 der ANBest-P anzuwenden.

e) Fur die Férderung der Mitgliederinformation und -aktivierung sind die Aktivitaten durch geeignete Belege
nachzuweisen (zum Beispiel Mitgliederliste, Link zur Internetseite, Teilnehmerlisten fir Veranstaltungen,
Belegexemplare der Rundbriefe oder Publikationen).

f)  Fdr das Projektmanagement sind mit dem Verwendungsnachweis die Rechnungen und
Zahlungsnachweise und ein Belegexemplar des Werkes einzureichen.

6.  Fur WaldschutzmaBnahmen gilt:

a) Die Durchfiihrung des beantragten Vorhabens ist durch die geméai Antrags- und
Verwendungsnachweisformular beizufiigenden Anlagen, zu finden unter https://www.Isng.de/WuF2023,
nachzuweisen. Dies sind insbesondere die Listen mit den aufgearbeiteten Schadholzmengen, im Falle der
Auslagerung von Schadholz Nachweise (iber die transportierte und eingelagerte Holzmenge sowie im
Falle der Polterbehandlung mit Insektiziden ein Sachkundenachweis fir Pflanzenschutz des
Ausfihrenden. AuBerdem ist eine aussagefahige Karte zur Lage der Schadflachen, Holzpolter,
Lagerplatze und Maschinenwege beizufligen.

b) Fir die WaldschutzmaBnahmen Polterspritzung und zur Aufarbeitung nach Nummer 5.2.2 Buchstabe a bis
d ist mit dem Verwendungsnachweis eine forstfachliche Stellungnahme des &rtlich zustandigen
Forstbezirkes des Staatsbetriebes Sachsenforst (in der Regel des 6rtlich fiir den Privat- und
Korperschaftswald zustéandigen Revierleiters) vorzulegen, mit welcher bestatigt wird, dass das Vorhaben
forstfachlich sinnvoll und den Férderbestimmungen entsprechend durchgefiihrt wurde und die Angaben im
Verwendungsnachweis (zum Beispiel Ort, Mengen) plausibel sind. Spatestens 14 Tage nach Abschluss
der MaBnahme (Ende Ausfiihrungszeitraum) ist dies durch die Begunstigten bei dem zustandigen
Forstbezirk anzuzeigen, um eine Prifung der angezeigten MaBnahme flr die forstfachliche
Stellungnahme zu gewahrleisten.

c) Fur Vorhaben, fur die keine forstfachliche Stellungnahme vorgelegt wird oder flr die eine forstfachlich
sinnvolle und den Férderbestimmungen entsprechende Durchfliihrung nicht oder nur teilweise bestétigt
wird, wird die Auszahlung ganz oder teilweise abgelehnt.

d) Fur die WaldschutzmaBnahme Bau von Holzlagerpléatzen sind nur die im Rahmen des Vorhabens
entstandenen Ausgaben fiir Sach- und Dienstleistungen Dritter zuwendungsféhig. Der
Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmaBigen Nachweis in Form einer
Belegliste ohne Vorlage von Belegen. Die Umsatzsteuer zahlt nicht als Bestandteil der férderfahigen
Ausgaben. Dies gilt unabhangig davon, ob die Begunstigten vorsteuerabzugsberechtigt sind oder nicht.
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7.  FOr bodenschonende Holzriickung gilt:

a) Mit dem Verwendungsnachweis sind die Rechnungen fir Fremdleistungen fir die férderféahigen Vorriicke-
und Ruckearbeiten einzureichen.

b) Aus den Rechnungen muss das Verfahren und die mit diesem Verfahren geleistete Arbeitszeit (Pferd,
Kleinraupe) oder die vorgerlckte/geriickte Holzmenge (Seilkran) hervorgehen.

Il
Mehrfachférderung

Die gleichzeitige Inanspruchnahme &ffentlicher Mittel fir dieselben beihilfefdhigen Ausgaben im Rahmen anderer
Foérderprogramme schlieBt eine Zuwendung nach dieser Richtlinie aus. Die wiederholte oder nochmalige
Inanspruchnahme 6ffentlicher Mittel fir Vorhaben mit demselben Zweck der Zuwendung ist innerhalb laufender
Zweckbindungsfristen einer vorangegangenen Férderung (zum Beispiel auf Grundlage dieser oder friherer
Forderrichtlinien) ebenfalls ausgeschlossen.

V.
Zu beachtende Vorschriften

Fir die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie fiir den Nachweis und die Prifung der
Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche Aufhebung des Bewilligungsbescheides und die Rickforderung
der gewahrten Zuwendung gelten im Ubrigen die Verwaltungsvorschriften zu § 44 der Séachsischen
Haushaltsordnung in der jeweils geltenden Fassung, und die §§ 48 bis 49a des Verwaltungsverfahrensgesetzes, in
der jeweils geltenden Fassung, soweit nicht in dieser Richtlinie Abweichungen zugelassen worden sind.

V.
Transparenz

Einzelbeihilfen, die den in der Rahmenregelung der Européischen Union fir staatliche Beihilfen im Agrar- und
Forstsektor und in 1&ndlichen Gebieten festgelegten Hochstbetrag Uberschreiten, werden veréffentlicht.

Teil 3
Inkrafttreten und AuBerkrafttreten

Diese Férderrichtlinie tritt am Tage nach der Veréffentlichung in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Forderrichtlinie Wald und Forstwirtschaft vom 16. September 2020 (SachsABI. S. 1106), die
zuletzt durch die Richtlinie vom 30. August 2022 (SachsABI. S. 1081) geandert worden ist, enthalten in der
Verwaltungsvorschrift vom 7. Dezember 2021 (S&chsABI. SDr. S. S 239), auBer Kraft.

Dresden, den 20. Juni 2023

Der Staatsminister flir Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft
Wolfram Giinther

Anlagen:

Anlage 1: EU-Rechtsgrundlagen

Anlage 2: Nebenbestimmungen fir ELER-finanzierte Vorhaben

Anlage 3: Nicht férderfahige Ausgaben/Investitionen (gilt fir ELER und GAK)
Anlage 4: Mindestanforderungen fiir Bau von forstwirtschaftlichen Wegen

Anlagen

Anlage 1
(zu Teil 1 Buchstabe A)

EU-Rechtsgrundlagen

Fir das ELER-Férderverfahren gelten insbesondere die nachfolgenden unionsrechtlichen Bestimmungen in der
jeweils geltenden Fassung:

1. die Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Européischen Parlaments und des Rates vom 18. Juli 2018
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Uber die Haushaltsordnung fir den Gesamthaushaltsplan der Union, zur Anderung der Verordnungen (EU)
Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU)
Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur
Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 (ABI. L 193 vom 30.7.2018, S. 1),

2. die Verordnung (EU) 2021/1060 des Européischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit
gemeinsamen Bestimmungen fir den Europaischen Fonds fur regionale Entwicklung, den Européischen
Sozialfonds Plus, den Kohasionsfonds, den Fonds fiir einen gerechten Ubergang und den Europaischen
Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften fir diese Fonds und fir den Asyl-,
Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds fiir die innere Sicherheit und das Instrument fiir finanzielle Hilfe
im Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik (ABI. L 231 vom 30.6.2021, S. 159), zuletzt geandert durch die
Verordnung (EU) 2024/795 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 29. Februar 2024 (ABI. L 795
vom 29.2.2024, S. 1),

3. die Verordnung (EU) 2021/2115 des Européischen Parlaments und des Rates vom 2. Dezember 2021 mit
Vorschriften fir die Unterstutzung der von den Mitgliedstaaten im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik zu
erstellenden und durch den Europaischen Garantiefonds fiir die Landwirtschaft (EGFL) und den Europaischen
Landwirtschaftsfonds fiir die Entwicklung des landlichen Raums (ELER) zu finanzierenden Strategiepléane
(GAP-Strategieplane) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 sowie der Verordnung (EU)

Nr. 1307/2013 (ABI. L 435 vom 6.12.2021, S. 1), zuletzt geandert durch die Verordnung (EU) 2024/1468 des
Européischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 (ABI. L 1468 vom 24.5.2024, S. 1),

4. die Verordnung (EU) 2021/2116 des Européischen Parlaments und des Rates vom 2. Dezember 2021 Uber die
Finanzierung, Verwaltung und Uberwachung der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der
Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 (ABI. L 435 vom 6.12.2021, S. 187), zuletzt gedndert durch die Verordnung
2024/1468 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 (ABI. L 1468 vom 24.5.2024, S. 1),

5.  die delegierte Verordnung (EU) 2022/127 der Kommission vom 7. Dezember 2021 zur Ergénzung der
Verordnung (EU) 2021/2116 des Europaischen Parlaments und des Rates mit Vorschriften fir die Zahlstellen
und anderen Einrichtungen, die Finanzverwaltung, den Rechnungsabschluss, Sicherheiten und die
Verwendung des Euro (ABI. L 20 vom 31.1.2022, S. 95), zuletzt gedndert durch die delegierte Verordnung
(EU) 2025/310 der Kommission vom 5. Dezember 2024 (ABI. L 310 vom 12.2.2025, S. 1),

6.  die Durchfihrungsverordnung (EU) 2022/128 der Kommission vom 21. Dezember 2021 mit
Durchfuhrungsbestimmungen zur Verordnung (EU) 2021/2116 des Europaischen Parlaments und des Rates
hinsichtlich der Zahlstellen und anderen Einrichtungen, der Finanzverwaltung, des Rechnungsabschlusses,
der Kontrollen, der Sicherheiten und der Transparenz (ABI. L 20 vom 31.1.2022, S. 131), zuletzt geandert
durch die Durchflihrungsverordnung 2023/2773 der Kommission vom 13. Dezember 2023 (ABI. L 2773 vom
14.12.2023, S. 1),

7.  die Durchflhrungsverordnung (EU) 2022/129 der Kommission vom 21. Dezember 2021 mit Vorschriften fir
Interventionskategorien fiir Olsaaten, Baumwolle und Nebenerzeugnisse der Weinbereitung gemas der
Verordnung (EU) 2021/2115 des Europaischen Parlaments und des Rates sowie fur die Anforderungen
hinsichtlich Information, Offentlichkeitsarbeit und Sichtbarkeit im Zusammenhang mit der Unterstiitzung der
Union und den GAP-Strategieplanen (ABI. L 20 vom 31.1.2022, S. 197), zuletzt geandert durch die
Durchflhrungsverordnung 2024/194 der Kommission vom 8. Januar 2024 (ABI. L vom 9.1.2024, S. 1),

8.  die Artikel 107 und 108 des Vertrags Uber die Arbeitsweise der Europaischen Union (ABI. C 326 vom
26.10.2012, S. 47),

9. die Verordnung (EU) 2022/2472 der Kommission vom 14. Dezember 2022 zur Feststellung der Vereinbarkeit
bestimmter Gruppen von Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in lIandlichen Gebieten mit dem Binnenmarkt
in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags Uber die Arbeitsweise der Europaischen Union
(Agrarfreistellungsverordnung; ABI. L 327 vom 21.12.2022, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EU)
2023/2607 der Kommission vom 22. November 2023 (ABI. L, 2023/2607, 23.11.2023) geandert worden ist.

Anlage 2
(zu Teil 1 Buchstabe C Ziffer Il Nummer 3)

Nebenbestimmungen fiir ELER-finanzierte MaBnahmen

Die Nebenbestimmungen fur ELER-finanzierte Vorhaben nach dieser Férderrichtlinie enthalten Nebenbestimmungen
(Bedingungen und Auflagen) im Sinne von § 1 des Gesetzes zur Regelung des Verwaltungsverfahrens- und des
Verwaltungszustellungsrechts fiir den Freistaat Sachsen in Verbindung mit § 36 des Verwaltungsverfahrensgesetzes
in den jeweils geltenden Fassungen. Die Nebenbestimmungen sind als Bestandteil des Bewilligungsbescheides
verbindlich, soweit dort nicht ausdriicklich etwas anderes bestimmt ist.

1. Zweckbindung, Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
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Die Zuwendung darf nur zur Erflllung des im Bewilligungsbescheid bestimmten Zwecks verwendet werden. Das
Vorhaben ist wirtschaftlich durchzufiihren. Die Mittel sind sparsam zu verwenden. Der im Bewilligungsbescheid
festgelegte Zuwendungszweck muss durch die Durchfliihrung des Vorhabens erreicht werden. Die férderfahigen
Ausgaben beziehen sich auf das Vorhaben.

2. Finanzierungsplan
(1) Der Finanzierungsplan ist Bemessungsgrundlage fur die Bewilligung (H6he der Férderung).

Der Finanzierungsplan ist hinsichtlich des Gesamtergebnisses verbindlich. Uberschreitungen der Gesamtausgaben
sind zulassig, wenn sie die Beglinstigten aus eigenen Mitteln tragen oder eine Nach- oder Erganzungsbewilligung
gewahrt wird, soweit diese nicht durch die Férderrichtlinie ausgeschlossen sind.

(2) Einnahmen sowie Mittel privater und &ffentlicher Dritter, die die Begiinstigten zweckgebunden fir die
Finanzierung der férderfahigen Ausgaben des Vorhabens erhalten, sind im Finanzierungsplan anzugeben.

(3) Der Bewilligungsbescheid steht unter dem Vorbehalt der Anderung des Finanzierungsplans durch wahrend der
Durchfiihrung des Vorhabens hinzutretende Einnahmen sowie Mittel privater und &ffentlicher Dritter. Sie sind mit dem
Auszahlungsantrag mitzuteilen.

(4) ErmaBigen sich nach dem Erlass des Bewilligungsbescheides die in dem Finanzierungsplan veranschlagten
férderféhigen Ausgaben, so erméaBigt sich die Zuwendung anteilig.

(5) Die Begunstigten sind verpflichtet, unverziglich der Bewilligungsbehérde mitzuteilen, wenn sich nach Vorlage des
Finanzierungsplans eine ErméaBigung der férderféhigen Gesamtausgaben um mehr als 20 000 Euro ergibt.

(6) Bei Vorhaben, welche ausschlieBlich tiber Festbetragsfinanzierung geférdert werden, ist ein Finanzierungsplan
nicht erforderlich, ausreichend ist die Erklarung der Beglinstigten, dass die Gesamtfinanzierung gesichert ist.

3. Vergabe von Auftragen
3.1 Vergabedokumentation

(1) Sind die Beglnstigten als &ffentliche Auftraggeber verpflichtet, die Vergabeverordnung(VgV) vom 12. April 2016
(BGBI. | S. 624), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 7. Februar 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 39) geandert
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, die Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen Teil A (VOB/A),
die Vergabe- und Vertragsordnung fir Lieferungen und Leistungen (VOL/A) oder andere Vergabebestimmungen
einzuhalten, so haben sie die Vergabedokumentation (zum Beispiel § 20 VOL/A, § 20 VOB/A, § 20 EU VOB/A, § 8
VgV) einschlieBlich eines Preisspiegels, der Bekanntmachung (zum Beispiel § 12 VOL/A, § 12 VOB/A, § 12 EU
VOB/A, § 37 VgV), der Niederschrift iber die Angebotséffnung (zum Beispiel § 14 VOL/A, § 14 VOB/A, § 14 EU
VOB/A) und des Zuschlags (zum Beispiel § 18 VOL/A, § 18 VOB/A, § 18 EU VOB/A) mit dem ausgewahlten Angebot
einschlieBlich Vertragsunterlagen vorzulegen. Die Verpflichtung zur Einhaltung der Vergabevorschriften ergibt sich
aus den §§ 98 ff. des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen in der Fassung der Bekanntmachung vom

26. Juni 2013 (BGBI. I S. 1750, 3245), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 5. Dezember 2024 (BGBI. 2024 |
Nr. 400) geandert worden ist, sowie aus § 2 Absatz 1 des Sachsischen Vergabegesetzes vom 14. Februar 2013
(SachsGVBI. S. 109), das durch Artikel 2 Absatz 18 des Gesetzes vom 5. April 2019 (S&chsGVBI. S. 245) geédndert
worden ist, in den jeweils geltenden Fassungen.

(2) Die Bewilligungsbehdrde ist berechtigt, weitere Unterlagen (zum Beispiel alle weiteren Angebote) nachzufordern
und Vergabeprufungen durchzufihren.

3.2 Beachtung der Binnenmarktrelevanz

(1) Begunstigte als 6ffentliche Auftraggeber im Sinne des § 99 Nummer 1 bis 3 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschréankungen und als Sektorenauftraggeber im Sinne des § 100 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschrankungen, in der jeweils geltenden Fassung, sind verpflichtet, auch bei Auftradgen, die nicht oder
nur teilweise den Vorschriften der 6ffentlichen Auftragsvergabe unterliegen, die Grundséatze der Transparenz, der
Gleichbehandlung und das Diskriminierungsverbot zu beachten, wenn der beabsichtigte Auftrag fiir den Binnenmarkt
relevant ist. Binnenmarktrelevanz ist zu bejahen, wenn der Auftrag fir Wirtschaftsteilnehmer in anderen
Mitgliedstaaten von eindeutigem Interesse ist.

(2) Binnenmarktrelevante Auftrage sind 6ffentlich bekannt zu machen und unter Beachtung des
Diskriminierungsverbots zu vergeben. Einzelheiten kénnen der ,Mitteilung der Kommission zu Auslegungsfragen in
Bezug auf das Gemeinschaftsrecht, das fiir die Vergabe 6ffentlicher Auftrage gilt, die nicht oder nur teilweise unter
die Vergaberichtlinien fallen“ vom 24. Juli 2006 (ABI. C 179, S. 2) entnommen werden.

(3) Bei Liefer- und Dienstleistungen ist ab einem Auftragswert von 5 000 Euro netto der Nachweis der 6ffentlichen
Bekanntgabe oder die Begriindung, weshalb ein grenziiberschreitendes Interesse ausgeschlossen werden kann,
vorzulegen. Gleiches gilt bei Auftragen fir Bauleistungen ab einem Auftragswert von 10 000 Euro netto. Bei der
Vergabe von Auftragen, die im Rahmen einer freiberuflichen Tatigkeit erbracht oder im Wettbewerb mit freiberuflich
Tatigen angeboten werden und deren Gegenstand eine Aufgabe ist, deren L&sung nicht vorab eindeutig und
erschdpfend beschrieben werden kann, ist der Nachweis der &ffentlichen Bekanntgabe nur dann vorzulegen, wenn
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besondere Umsténde vorliegen, die ein grenziiberschreitendes Interesse belegen.

3.3 Folgen der Nichteinhaltung

(1) Kann der Nachweis eines ordnungsgemafen Vergabeverfahrens nach Nummer 3.1 nicht erbracht werden oder es
werden im Vergabeverfahren erhebliche VerstoBe festgestellt, wird die Auszahlung ganz oder teilweise abgelehnt
oder die Zuwendung ganz oder teilweise widerrufen.

(2) Hinsichtlich der Art der méglichen VergabeverstéBe und der Héhe der auszusprechenden Verwaltungssanktionen
wird auf den Beschluss der Europaischen Kommission C (2019) 3452 final vom 14. Mai 2019 mit den ,Leitlinien fir
die Festsetzung von Finanzkorrekturen, die bei VerstéBen gegen die Vorschriften fir die Vergabe 6ffentlicher
Auftrage auf von der Union finanzierte Ausgaben anzuwenden sind”, verwiesen. Diese Leitlinien werden auf
entsprechende VergabeverstéBe bei Vergabeverfahren unterhalb der Schwellenwerte nach § 106 des Gesetzes
gegen Wettbewerbsbeschrankungen, in der jeweils geltenden Fassung, analog angewendet.

(3) Werden VerstéBe gegen die Anforderungen an eine transparente, gleichbehandelnde und diskriminierungsfreie
Bekanntgabe nach Nummer 3.2 festgestellt, wird in Anwendung der oben benannten Leitlinien der Kommission zur
Festsetzung von Finanzkorrekturen die Auszahlung teilweise abgelehnt und die Zuwendung teilweise widerrufen.
3.4 Ausschluss von Interessenkonflikten
Es sind Interessenkonflikte bei den am Vergabeverfahren beteiligten Personen auszuschlieBen. Zu jeder Vergabe,
die die Beglnstigten zur Férderung einreichen, ist eine Erklarung zum Ausschluss von Interessenkonflikten
einzureichen. Die Abgabe dieser Erklérung ist Voraussetzung fur die Auszahlung.
3.5 Hinweis
Die Auftragsberatungsstelle Sachsen e. V. (ABSt Sachsen e. V.) berat zur Vergabe o&ffentlicher Auftrage und den
dabei zu beachtenden gesetzlichen Regelungen. Sie unterstitzt die Beglinstigten bei der Vorbereitung und
Durchfuhrung von Vergabeverfahren.
4. Dauerhaftigkeit (Zweckbindung)
(1) Soweit nach der Férderrichtlinie eine Zweckbindungsfrist gilt, beginnt die Frist mit der Endfestsetzung. Das
Fristende wird mit dem Endfestsetzungsbescheid festgelegt.

(2) Bis zum Ende der Zweckbindungsfrist ist das Vorhaben dem Zuwendungszweck entsprechend zu verwenden.
Veranderungen sind der Bewilligungsbehdrde mitzuteilen. Erhebliche Veranderungen fiihren zum vollstédndigen oder
teilweisen Widerruf der Zuwendung und der Riickforderung der Zuwendung in der entsprechenden Hohe.

(3) Innerhalb der Zweckbindungsfrist werden Kontrollen durchgefiihrt.

5. Ricknahme, Widerruf, Erstattung
(1) Der Bewilligungsbescheid ergeht unter dem Vorbehalt der Prifung und Festsetzung im Rahmen des
Zahlungsantragsverfahrens.
(2) Der Bewilligungsbescheid wird mit Wirkung fiir die Vergangenheit zuriickgenommen oder widerrufen, wenn

a) die Beglnstigten vorsatzlich falsche Angaben machen oder vorsatzlich falsche Belege vorlegen,
b) die festgelegten Fristen fir Beginn, Durchfiihrung und Abschluss des Vorhabens nicht eingehalten werden,

c)  Grundsticke, Bauten und bauliche Anlagen, technische Einrichtungen, Maschinen und Geréte innerhalb der
Zweckbindung verauBert oder nicht entsprechend dem im Bewilligungsbescheid festgelegten
Zuwendungszweck genutzt werden,

d)  Mitteilungspflichten der Nebenbestimmungen des Bewilligungsbescheides nicht eingehalten oder nicht erflllt
werden.

(3) Der Bewilligungsbescheid kann mit Wirkung fir die Vergangenheit ganz oder zum Teil zurickgenommen oder
widerrufen werden, wenn

a) die Beglnstigten oder ein Glaubiger einen Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens stellt, ein
Insolvenzverfahren gegen ihn eréffnet wird oder die Er6ffnung mangels Masse abgelehnt oder er mit
ZwangsvollstreckungsmaBnahmen verfolgt wird,

b)  der Zuwendungszweck oder eine mit der Zuwendung verbundene Auflage nicht oder nicht innerhalb einer
gesetzten Frist erflllt wird. Gleiches gilt, wenn die Beglinstigten die Durchflihrung einer Kontrolle vor Ort
verhindert haben,

c) mitdem Vorhaben nicht spatestens innerhalb eines Jahres nach Zugang des Zuwendungsbescheides
begonnen wurde. Von einem Widerruf ist abzusehen, wenn die Beglnstigten die Verzdgerung nicht zu
vertreten haben.

(4) Die Bewilligungsbehorde beriicksichtigt die Art, Schwere, Haufigkeit und Dauer des festgestellten VerstoBBes
gegen die Bedingungen und Auflagen sowie die Héhe des finanziellen Schadens.

(5) Zu Unrecht gezahlte Betrage sind zuriickzuerstatten und vom Eintritt der Unwirksamkeit des Verwaltungsaktes an

http://web:3000 Fassung vom 06.11.2025 Seite 24 von 30



Forderrichtlinie Wald und Forstwirtschaft

mit finf Prozentpunkten Gber dem Basiszinssatz jahrlich zu verzinsen.

6. Abrechnung und Auszahlung der Zuwendung

(1) Die Auszahlung der bewilligten Zuwendung erfolgt unabhéngig von der Gewéhrung eines Vorschusses im
Erstattungsverfahren. Die Auszahlung der Zuwendung kann erst beantragt werden, wenn die damit verbundene
Leistung tatsachlich erbracht ist.

(2) Der Auszahlungsantrag ist nach Abschluss des Vorhabens bis zum festgesetzten Abrechnungstermin bei der
Bewilligungsbehdrde einzureichen. Eine Anderung des Abrechnungstermins bedarf eines Antrags und der
Entscheidung der Bewilligungsbehdrde. Bei Uberschreiten des Abrechnungstermins besteht kein Anspruch auf
Auszahlung.

(8) Teilzahlungsantrage sind zulassig, wenn sie in der Férderrichtlinie oder im Bewilligungsbescheid nicht
ausgeschlossen sind. Im Fall der Férderung mit vereinfachten Kostenoptionen kann die Teilauszahlung nur bei
Nachweis entsprechender im Bewilligungsbescheid festgelegter Einheiten/Zwischenziele/Meilensteine geleistet
werden.

(4) Soweit die Férderung auf der Grundlage tatsachlich entstandener férderféhiger Ausgaben erfolgt, sind mit dem
Auszahlungsantrag die bezahlten Rechnungen und die Zahlungsnachweise oder gleichwertige Buchungsbelege
einzureichen. Diese Belegpflicht gilt nicht bei Férderung auf Grundlage von vereinfachten Kostenoptionen. Als
Zahlungsnachweise werden Kontoauszlge durch die Bewilligungsstelle anerkannt. Bei Kérperschaften des
offentlichen Rechts werden zudem Auszahlungsanordnungen oder ahnliche innerhalb der Kérperschaft erzeugte
Dokumente als Zahlungsnachweise anerkannt, wenn sie zweifelsfrei auf die Zahlung schlie3en lassen.

(5) Fur Folgejahre bewilligte Zuschiisse kdnnen vorfristig zur Auszahlung beantragt werden. Die Auszahlung ist nur
im Rahmen der zur Verfligung stehenden Haushaltsmittel méglich.

(6) Die Bewilligungsbehdrde kann die Auszahlung zurlickhalten, bis alle Auflagen und Verpflichtungen erfillt sind.

(7) Die Bewilligungsbehorde zieht die bei Prifung des Zahlungsantrages angewendeten Kiirzungsbetrage von dem
bewilligten Zuschusshdchstbetrag ab.

(8) Die zustandige Finanzbehdrde erhalt eine Mitteilung Uber die H6he der jahrlichen Zahlungen an die Beglnstigten
(gemén Mitteilungsverordnung).

7. Verrechnung
Offene Erstattungsbetrage aus dem Europaischen Garantiefonds fiir die Landwirtschaft oder dem Europaischen
Landwirtschaftsfonds fur die Entwicklung des l&ndlichen Raums werden von allen kinftigen Auszahlungen
abgezogen.

8. Abtretung

Eine Abtretung der Zuwendung aus diesem Bewilligungsbescheid, zum Beispiel an Kreditinstitute, ist nicht statthaft.
Ausnahmen sind nur zuléssig, wenn sie im Bewilligungsbescheid ausdriicklich zugelassen sind.

9. Aufbewahrungspflichten
(1) Die Originalbelege Uber die Einzelzahlungen oder gleichwertige Buchungsbelege sowie die Vertrage, Unterlagen
Uber die Vergabe von Auftradgen und alle sonst mit der Férderung zusammenhéngenden Unterlagen (insbesondere
baurechtliche Genehmigungen) sind wahrend der Zweckbindungsfrist aufzubewahren.

(2) Soweit keine Zweckbindungsfrist bestimmt ist, sind die oben genannten Dokumente finf Jahre lang, gerechnet ab
dem Datum des Festsetzungsbescheides, aufzubewahren.

10. Priifungen
(1) Die rechtmaBige Verwendung der Férdermittel kann jederzeit durch die zustandigen Behérden auch vor Ort
Uberprift werden. Die Beglnstigten haben den Zutritt zu Grundstiicken, baulichen Anlagen und Gebauden,
einschlieBlich ihnrer Wohn- und Geschaftsrdume zu gestatten, sofern diese Gegenstand der Férderung waren oder
sich darin geférderte Gegenstande befinden.

(2) Ein Antrag auf Zuwendung oder Auszahlung wird abgelehnt und der Bewilligungsbescheid widerrufen, wenn die
Beglnstigten oder ihre Vertreter die Durchfiihrung einer Vor-Ort-Kontrolle verhindern.

(3) Die Prafungen kénnen insbesondere durch die zustandigen Bediensteten der Bewilligungsbehérden, der
zusténdigen Landesministerien, der Européischen Kommission, des Europaischen Amtes fir Betrugsbekdmpfung,
des Sachsischen Rechnungshofes und des Europaischen Rechnungshofes durchgefiihrt werden.

(4) Die zustandigen Behdérden sind berechtigt, Blicher, Belege, sonstige Geschéftsunterlagen und Dokumente
anzufordern, die insbesondere dem Nachweis der tatsachlichen Durchfiihrung des Vorhabens dienen (zum Beispiel
Tatigkeitsnachweise, Anwesenheitsnachweise, Stundennachweise). Die Beglnstigten haben die erforderlichen
Unterlagen bereitzuhalten und die notwendigen Auskiinfte zu erteilen.

11. Kommunikations- und SichtbarkeitsmaBnahmen
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(1) Es sind Kommunikations- und SichtbarkeitsmaBnahmen einzuhalten, um den Beitrag des ELER und somit den
Beitrag der EU zur Unterstlitzung der Vorhaben besser bekannt zu machen. Diese sind Anlage des
Bewilligungsbescheides.

(2) Die EU behélt sich vor, das von den Beguinstigten zu erstellende Kommunikations- und Sichtbarkeitsmaterial zu
verwenden.

12. Mitteilungspflichten
(1) Die Begunstigten sind verpflichtet, der Bewilligungsbehérde unverzuglich anzuzeigen, wenn:

a) die MaBnahme abweichend vom Antrag und der daraufhin erlassenen Bewilligung ausgefiihrt wird,

b)  sich nach Vorlage des Finanzierungsplans eine ErmaBigung der férderfahigen Gesamtausgaben um mehr als
20 000 Euro ergibt,

c) der Zuwendungszweck nicht zu erreichen ist,
d) sonstige fir die Bewilligung maBgebliche Umstande sich &ndern oder wegfallen,
e) ein Insolvenzverfahren gegen die begunstigte Person beantragt oder eréffnet wird,

f) sich Angaben der Beguinstigten &ndern (zum Beispiel Anschrift, Unternehmensstruktur, Gesellschaftsstruktur,
Rechtsform),

g) sie innerhalb der Zweckbindungsfrist beabsichtigen, die geférderten Grundstiicke, Bauten und baulichen
Anlagen, technischen Einrichtungen, Maschinen und Geréte zu verauBern oder nicht mehr entsprechend dem
im Bewilligungsbescheid festgelegten Zuwendungszweck zu nutzen, oder wenn die geférderte Investition auf
eine andere Rechtsperson Uibergeht (zum Beispiel vorweggenommene Erbfolge, Verpachtung, Griindung oder
Aufldsung einer GbR, Verkauf, Zwangsversteigerung).

(2) Im Falle der U_I_oertragung der Férderung hat der Ubernehmer der Bewilligungsbehérde innerhalb von 15
Arbeitstagen die Ubernahme mitzuteilen. Falle héherer Gewalt oder auBergewdhnlicher Umsténde sind ebenfalls
innerhalb von 15 Arbeitstagen ab dem Zeitpunkt, ab dem die Beglinstigten dazu in der Lage sind, anzuzeigen.

(3) Die Beguinstigten sind verpflichtet, die von der Bewilligungsbehdrde im Bewilligungsbescheid abgeforderten Daten
zu dem geférderten Vorhaben zum Zwecke der Verwaltung, Kontrolle, Priifung, Uberwachung (Monitoring) und
Evaluierung zu erheben und der Bewilligungsbehdrde zu den vorgegebenen Zeitpunkten zu tGbermitteln. Dazu haben
sie, soweit erforderlich, auch die abgeforderten Daten bei den an dem Vorhaben Teilnehmenden und an dem
Vorhaben beteiligten Partner/innen zu erheben und entsprechende Einverstandniserklarungen einzuholen. Zudem
haben sie die an dem Vorhaben Teilnehmenden Uber die Notwendigkeit, die RechtmaBigkeit und den Umfang der
Datenerhebung und -verarbeitung zu informieren. Die Daten bilden die Grundlage fir Berichtspflichten des jeweiligen
Bundeslandes gegenuber der Europaischen Kommission. Zudem sind die Begunstigten verpflichtet, mit den fur das
Monitoring und die Evaluierung des GAP-Strategieplans beauftragten Stellen zusammenzuarbeiten.

13. Subventionsbetrug

(1) Die im Forderantrag genannten Tatsachen sind subventionserhebliche Tatsachen im Sinne von § 264 des
Strafgesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBI. | S. 3322), das zuletzt
durch Artikel 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 7. November 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 351) ge&ndert worden ist, in der
jeweils geltenden Fassung, von denen die Bewilligung, Auszahlung oder Rickforderung der beantragten Zuwendung
abhéngig ist. Unrichtige, unvollstandige oder unterlassene Angaben Uber subventionserhebliche Tatsachen fallen
unter den Tatbestand des Subventionsbetruges nach § 264 des Strafgesetzbuches, in der jeweils geltenden Fassung.
Subventionserheblich sind insbesondere alle Tatsachen, von denen nach Verwaltungsverfahrensrecht, nach
Haushaltsrecht oder anderen Rechtsvorschriften die Rickzahlung der Zuwendung abhéangig ist sowie solche, die
durch Scheingeschéafte und Scheinhandlungen verdeckt werden.

(2) Stellt die Bewilligungsbehérde fest, dass tatsachliche Anhaltspunkte vorliegen, die den Verdacht eines
Subventionsbetruges rechtfertigen oder dass die Beglinstigten vorsatzlich falsche Angaben gemacht haben, hat sie
diesen Vorgang geman Artikel 325 des Vertrags Uber die Arbeitsweise der Européischen Union, § 1 des Gesetzes
gegen miBbrauchliche Inanspruchnahme von Subventionen nach Landesrecht vom 14. Januar 1997 (SachsGVBI.
S. 2) in Verbindung mit § 6 des Subventionsgesetzes vom 29. Juli 1976 (BGBI. | S. 2034, 2037), in den jeweils
geltenden Fassungen, der zustandigen Strafverfolgungsbehdrde zu libergeben.

14. Anderung von Auflagen und Nebenbestimmungen

Die Bewilligungsbehorde behalt sich den Erlass nachtraglicher Auflagen beziehungsweise die nachtragliche
Ergé&nzung und Anderung von Auflagen vor (§ 36 Absatz 2 Nummer 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes, in der
jeweils geltenden Fassung).

Anlage 3
(zu Teil 1 Buchstabe B Ziffer | Nummer 4 und Teil 2 Buchstabe B Ziffer | Nummer 3 Buchstabe a)
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Nicht férderfahige Ausgaben

Folgende Ausgaben sind nach dieser Férderrichtlinie nicht férderfahig:

der Erwerb von Flachen fiir MaBnahmen nach Teil 2 dieser Férderrichtlinie,
Schuldzinsen,

Abschreibungen,

Betriebskapital,

Buchfuhrungskosten,

Skonti, soweit sie in Anspruch genommen werden,

Erbbauzinsen, Kreditbeschaffungskosten, Bank- und Kontoflihrungsgebdihren,
kommunale Pflichtaufgaben,

Vorhaben auf Flachen, auf denen die Bewirtschaftung aufgrund rechtlicher Vorschriften dauerhaft untersagt
ist, zum Beispiel Kernzonen von Nationalparks oder Biospharenreservaten,

© ® N o ok~ Db~
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°

Vorhaben auf Flachen, die den Beglnstigten zum Zwecke des Naturschutzes unentgeltlich ibertragen worden
sind,

Vorhaben, die Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen fir Eingriffe in Natur und Landschaft gemaf § 14 des
Bundesnaturschutzgesetzes, in der jeweils geltenden Fassung sowie Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen nach
anderen Rechtsvorschriften sind,

12.  Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen, die innerhalb von festgesetzten oder vorlaufig gesicherten
Uberschwemmungsgebieten nach § 76 des Wasserhaushaltsgesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585),
das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 409) gedndert worden ist,
in der jeweils geltenden Fassung, liegen. Im besonderen Ausnahmefall kann eine Férderung im Einzelfall
erfolgen, wenn das Vorhaben von der zustandigen unteren Wasserbehdrde (zum Beispiel nach § 74 Absatz 2
des Séachsisches Wassergesetzes vom 12. Juli 2013 [S4chsGVBI. S. 503], das zuletzt durch Artikel 17 des
Gesetzes vom 27. Juni 2025 [S&chsGVBI. S. 285] gedndert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung)
genehmigt wurde oder diese bei durch andere Behérden genehmigten Vorhaben der Férderung zustimmt.

—_
—_

Anlage 4
(zu Teil 2 Buchstabe B Ziffer Il Nummer 2.5 Buchstabe d und Nummer 5.5 Buchstabe e)

Mindestanforderungen fiir den Bau von forstwirtschaftlichen Wegen

Allgemeine Hinweise:

. Definitionen:

- Wegeausbau: Ein vorhandener Weg, der bislang noch nicht in der geforderten Dimension und
Tragféhigkeit ausgebaut war, wird mit erheblichen Erdarbeiten und Materialeinsatz zum gewlinschten
Standard (einschlieBlich verbesserter Linienflihrung) ausgebaut.

- Wegeinstandsetzung: Ein Weg ist nach Dimension und Tragfahigkeit bereits im gewlinschten
Ausbaustandard vorhanden, ist aber durch Verschlei3 und Schaden in so schlechtem Zustand, dass der
urspringliche Zustand mit erheblichem Aufwand wiederhergestellt werden muss (Neuprofilierung,
Materialeinsatz, aber geringer als bei Ausbau).

. Die Hinweise im Merkblatt ,Naturschutzrechtlich konformes Vorgehen bei ErschlieBungsmaBnahmen im Wald*
(20220531_Merkblatt_Naturschutz_und_Erschliessung.pdf (sachsen.de)) sind zu beachten. Beim Ausbau
von Abfuhrwegen sowie bei Neu- und Ausbau von Maschinenwegen mit Materialeintrag ist immer die
Genehmigung/Stellungnahme der unteren Naturschutzbehérde nachzuweisen.

. Bei der Planung und Ausfuhrung der Wegebauvorhaben werden die anerkannten Regeln des forstlichen
Wegebaus zum Beispiel die Richtlinien fir den landlichen Wegebau der Deutschen Vereinigung fiir
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. — DWA Regelwerk, Arbeitsblatt DWA-A 904 — zur Beachtung und
Anwendung empfohlen.

. Eine fachliche Unterstitzung durch Sachverstandige, Ingenieur- oder Planungsbiiros zum Beispiel fiir
Baugrunduntersuchung, Bauplanung, Bauliberwachung und Tragfahigkeitsnachweise sowie zur Einhaltung
rechtlicher und fachlicher Anforderungen wird empfohlen und ist grundsétzlich férderfahig.

Holzabfuhrwege

Parameter Mindestanforderungen Hinweise und Empfehlungen
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Fahrbahnbreite

mindestens 3 Meter

In Kurven, im geneigten Gelande sowie
an Einmindungen ist die Fahrbahn
angemessen zu verbreitern, um die
durchgéangig gefahrlose Befahrbarkeit
mit Holzabfuhrfahrzeugen zu
gewahrleisten.

Quergefalle der
Fahrbahn

mindestens 2 Prozent

Die Bauausfuihrung soll grundsatzlich
mit beidseitiger Neigung erfolgen.

In Kurven und im geneigten Gelédnde
sind einseitige Neigungen mit einem
Quergefélle von 4 bis 5 Prozent méglich.

Bankette (Seitenstreifen)

- beidseitige Bankette mit einer
Mindestbreite von jeweils 0,50 Metern

- befestigt und verdichtet bis zum Ansatz
der Seitengraben

- Quergefalle mindestens 8 Prozent

Seitengraben

berg- oder beidseitig

Die Bauausfiihrung soll grundsatzlich
mit beidseitigen Seitengraben erfolgen.
Im geneigten Gelande sind in der Regel
bergseitige Seitengraben ausreichend,
auf durchlassigen Sandbdden im
Tiefland kann im Einzelfall auf Grében
verzichtet werden.

Durchlasse

Durchmesser bei neu eingebauten
Durchlassen mindestens 400 Millimeter

Auf eine ausreichende Uberdeckung ist
zu achten.

Tragfahigkeit

mindestens 11,5 Tonnen Achslast

Zum Nachweis der Tragfahigkeit ist je
300 laufende Meter Fahrbahn

ein Plattendruckversuch durchflihren
zu lassen, mindestens jedoch drei
Versuche pro Wegeabschnitt
(Einzelvorhaben):

- statisches Verformungsmodul Ev?
mindestens 80 MN/m?2,

- dynamisches Verformungsmodul Evd
mindestens 40 MN/m?2,

Die Tragfahigkeit muss eine
durchgangige Befahrbarkeit durch
Holzabfuhrfahrzeuge mit Achslasten bis
11,5 Tonnen gewéhrleisten.

Zum Nachweis der Tragféhigkeit sind
statische und dynamische
Plattendruckversuche geeignet

Die Messungen sind gleichmaBig verteilt
Uber den gesamten Wegeabschnitt
durchzuflhren.
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Einsatz von
mineralischem

Zertifikate und Nachweise, die belegen,

- Die Anforderungen der ErsatzbaustoffV sind
9 dass die Anforderungen eingehalten

. einzuhalten. )
Recycling- ) ] o werden, sind vom Hersteller
material - Im forstlichen Wegebau ist ausschlieBlich beizubringen und dem Férderantrag und
Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1) dem Verwendungsnachweis beizulegen.
zugelassen.

- Der Anteil an Fremdstoffen im Recycling-
Baustoff liegt unter drei Prozent.

- Der Wegekdrper erhalt eine Deckschicht aus
gebrochenem Naturstein (mindestens funf
Zentimeter verdichtet).

- Grundsatzlich ausgeschlossen ist der Einsatz
von Recyclingmaterial innerhalb von
Schutzgebieten (ausgenommen
Landschaftsschutzgebiete) und geschitzten
Biotopen nach Naturschutzrecht.

- FUr den Einsatz in Wasserschutzgebieten,
Heilquellenschutzgebieten und
Wasservorranggebieten gelten die
Anforderungen des § 19 Absatz 6
ErsatzbaustoffV.

Maschinenwege
Definition:
. alle befestigten oder unbefestigten Wege, die in der Regel an das priméare ErschlieBungsnetz anschlieBen und

vorrangig dem Holztransport zum Polterplatz/Holzabfuhrweg, aber auch den sonstigen betrieblichen Arbeiten
dienen

. einfache Wege, die der ErschlieBung von Bestanden in technisch nicht befahrbarem Gelande dienen, auf nicht
tragféhigen Standorten befestigt

Bauanforderungen:
. Anlage durch Erdarbeiten, wenn erforderlich Verbesserung der Tragféhigkeit mit frostsicherem Material (zum
Beispiel 0/300; 0/150; 0/100; 45/100 Schotter)
. ErschlieBungsdichte: 20—40 Ifm/ha

. Entwasserung sicherstellen (Graben, Querabschlage in Muldenform, spatestens vor dem Ubergang zum
Abfuhrweg)

. Ausfahrt zum Holzabfuhrweg mit Material verstarken
. beim Einsatz von mineralischem Recyclingmaterial gelten die identischen Regelungen wie fir Holzabfuhrwege

fo—2 3 —¥

Gelandenexgung
20 - 80%
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Regelguerschnit!

—— totsachl. Profil

1 Nach Endfestsetzung der investiven Erstaufforstung tber die FRL WuF/2023 kann Gber die FRL AUK/2023
entsprechend den dort festgelegten Kriterien eine Ertragsausfallpramie zum Ausgleich von
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aufforstungsbedingten Einkommensverlusten beantragt werden.

Anderungsvorschriften
Richtlinie des Sé&chsischen Staatsministeriums fir Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft
zur Anderung der Foérderrichtlinie Wald und Forstwirtschaft

vom 16. August 2024 (SachsABI. S. 1027)

Richtlinie des Séchsischen Staatsministeriums fiir Umwelt und Landwirtschaft zur Anderung der
Forderrichtlinie Wald und Forstwirtschaft

vom 6. November 2025 (SachsABI. S. 1136)

Enthalten in

Verwaltungsvorschrift des Sachsischen Staatsministeriums fur Energie, Klimaschutz, Umwelt und
Landwirtschaft (iber die geltenden Verwaltungsvorschriften des Staatsministeriums fiir Energie,
Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

vom 4. Dezember 2023 (SachsABI. SDr. S. S 315)

http://web:3000

Fassung vom 06.11.2025

Seite 30 von 30



	Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung der naturnahen Waldbewirtschaftung, forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse und der Erstaufforstung im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Wald und Forstwirtschaft – FRL WuF/2023)
	Teil 1 ELER-finanzierte Vorhaben
	A. Zuwendungszweck und Rechtsgrundlagen
	B. Voraussetzungen der Förderung
	I. Allgemeine Voraussetzungen der Förderung
	II. Besondere Voraussetzungen der Förderung
	C. Verfahren
	I. Antragsverfahren
	II. Bewilligungsverfahren
	III. Auszahlungsverfahren
	IV. Verrechnung
	V. Ablehnung, Rücknahme, Widerruf, Erstattung
	VI. Umgehungsklausel
	VII. Höhere Gewalt und außergewöhnliche Umstände
	VIII. Übertragung der Förderung
	Teil 2 GAK-finanzierte Maßnahmen
	A. Zuwendungszweck und Rechtsgrundlagen
	I. Zuwendungszweck
	II. Allgemeine Rechtsgrundlagen
	B. Voraussetzungen der Förderung
	I. Allgemeine Voraussetzungen
	II. Besondere Voraussetzungen der Förderung (Fördergegenstände)
	C. Verfahren
	I. Antrags- und Bewilligungsverfahren
	II. Verwendungsnachweis- und Auszahlungsverfahren
	III. Mehrfachförderung
	IV. Zu beachtende Vorschriften
	V. Transparenz
	Teil 3 Inkrafttreten und Außerkrafttreten
	Anlagen
	Anlage 1 (zu Teil 1 Buchstabe A)
	EU-Rechtsgrundlagen
	Anlage 2 (zu Teil 1 Buchstabe C Ziffer II Nummer 3)
	Nebenbestimmungen für ELER-finanzierte Maßnahmen
	Anlage 3 (zu Teil 1 Buchstabe B Ziffer I Nummer 4 und Teil 2 Buchstabe B Ziffer I Nummer 3 Buchstabe a)
	Nicht förderfähige Ausgaben
	Anlage 4 (zu Teil 2 Buchstabe B Ziffer II Nummer 2.5 Buchstabe d und Nummer 5.5 Buchstabe e)
	Mindestanforderungen für den Bau von forstwirtschaftlichen Wegen

	Änderungsvorschriften
	Enthalten in

